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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Wasserrechtsgesetzes 1959 

 Trial Version Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Holztrift.  

§ 7. Die Benutzung der Gewässer zur Holztrift unterliegt der Bewilligung 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

 

§ 15. (4) Unter denselben Voraussetzungen kann auf Antrag der nach 
Abs. 2 zur Antragstellung Berechtigten die Wasserrechtsbehörde das Einlegen 
von Hanf und Flachs für bestimmte Gewässerstrecken verbieten. 

 

§ 15. (5) In den Laichschonstätten ist während der von der 
Wasserrechtsbehörde zu bestimmenden Zeit jede mit einer Gefährdung des 
Laichens oder der Fischbrut verbundene Tätigkeit verboten, insbesondere das 
Abmähen und Ausreißen der im Wasserbette wurzelnden Pflanzen, die 
Entnahme von Sand, Schotter und Schlamm, das Fahren mit Wasserfahrzeugen, 
das Baden, die Errichtung von Uferbauten, das Fällen von Uferholz, das 
Eintreiben, Einlassen, Schwemmen und Tränken von Haustieren, namentlich 
von Wassergeflügel. Die von der Wasserrechtsbehörde bestimmten 
Laichschonstätten kann der Fischereiberechtigte während der Laichzeit 
einzäunen, um das Einlassen, Schwemmen und Tränken von Haustieren zu 
verhindern. 

§ 15. (4) In den Laichschonstätten ist während der von der 
Wasserrechtsbehörde zu bestimmenden Zeit jede mit einer Gefährdung des 
Laichens oder der Fischbrut verbundene Tätigkeit verboten, insbesondere das 
Abmähen und Ausreißen der im Wasserbette wurzelnden Pflanzen, die 
Entnahme von Sand, Schotter und Schlamm, das Fahren mit Wasserfahrzeugen, 
das Baden, die Errichtung von Uferbauten, das Fällen von Uferholz, das 
Eintreiben, Einlassen, Schwemmen und Tränken von Haustieren, namentlich 
von Wassergeflügel. Die von der Wasserrechtsbehörde bestimmten 
Laichschonstätten kann der Fischereiberechtigte während der Laichzeit 
einzäunen, um das Einlassen, Schwemmen und Tränken von Haustieren zu 
verhindern. 

§ 15. (6) In Winterlagern ist verboten, die Eisdecke zu entfernen oder 
Schlamm, Sand, Kies, Steine und Pflanzen zu entnehmen. 

§ 15. (5) In Winterlagern ist verboten, die Eisdecke zu entfernen oder 
Schlamm, Sand, Kies, Steine und Pflanzen zu entnehmen. 

§ 15. (7) Die Wasserrechtsbehörde kann in einzelnen Fällen Ausnahmen 
von den in den Abs. 5 und 6 ausgesprochenen Verboten gestatten. 

§ 15. (6) Die Wasserrechtsbehörde kann in einzelnen Fällen Ausnahmen 
von den in den Abs. 4 und 5 ausgesprochenen Verboten gestatten. 

§ 15. (8) Die Fischereiberechtigten haben Laichschonstätten oder 
Winterlager durch Aufstellung von Zeichen oder durch Aufschriften kenntlich 
zu machen, jedoch außerhalb des Gewässers auf fremdem Grunde nur dann, 
wenn sie hiezu berechtigt sind. Die mit der Erklärung als Laichschonstätten oder 
Winterlager zusammenhängenden Verbote (Abs. 5 und 6) sind von der 
Wasserrechtsbehörde durch Verfügung eines Anschlages an der Amtstafel der 
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betreffenden Gemeinde kundzumachen. betreffenden Gemeinde kundzumachen. 

§ 17. (1) Stehen verschiedene Bewerbungen (§ 109) um geplante 
Wasserbenutzungen in Widerstreit, so gebührt jener der Vorzug, die dem 
öffentlichen Interesse (§ 105) besser dient. 

§ 17. (1) Stehen verschiedene Bewerbungen (§ 109) um geplante 
Wasserbenutzungen in Widerstreit, so gebührt jener der Vorzug, die dem 
öffentlichen Interesse (§ 105) besser dient. Dabei sind die Bewerbungen 
vornehmlich auf die in einem anerkannten Rahmenplan dargestellte im 
öffentlichen Interesse gelegene Ordnung zu prüfen. 

Ausnutzung der Wasserkräfte durch das Land.  

§ 18. (1) Jedem Lande steht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
ein bevorzugter Anspruch auf Ausnutzung der in seinem Gebiete vorhandenen 
Wasserkräfte zu. 

 

(2) Die Wasserrechtsbehörde hat von jedem Ansuchen um Bewilligung zur 
Errichtung oder Erweiterung einer Wasserkraftanlage oder zur Weiterbenutzung 
einer bestehenden Wasserkraftanlage den Landeshauptmann oder eine von ihm 
für diesen Zweck namhaft gemachte besondere Stelle zu verständigen. Binnen 
zwei Monaten vom Tage des Einlangens der Verständigung kann der 
Wasserrechtsbehörde die Erklärung abgegeben werden, daß die Wasserkraft für 
das Land in Anspruch genommen wird. In der Erklärung ist anzugeben, ob das 
Land die Wasserkraft ganz oder nur zum Teil in Anspruch nimmt. Im letzten 
Falle ist das Maß der Inanspruchnahme zu bezeichnen. 

 

(3) Wurde rechtzeitig (Abs. 2) die Wasserkraft in Anspruch genommen, so 
hat das Land binnen weiteren drei Monaten vom Ablaufe der im Abs. 2 
bezeichneten Frist an gerechnet, bei der Wasserrechtsbehörde einen Entwurf für 
die geplante Wasserkraftanlage einzureichen oder zu erklären, daß es den in 
Verhandlung stehenden Entwurf selbst ausbauen will; in diesem Falle hat es 
dem Bauwerber die Entwurfskosten in der nachgewiesenen, beim Abgang einer 
gütlichen Übereinkunft nach § 117 zu bestimmenden Höhe zu vergüten. 

 

(4) Über einen gemäß Abs. 3 vom Lande eingereichten oder übernommenen 
Entwurf ist von der Wasserrechtsbehörde unter Ausschluß aller anderen 
Bewerber das Verfahren durchzuführen. 

 

 Trial Version (5) Langt die Erklärung (Abs.          

        


 

(6) Verstreicht die im Abs. 3 bezeichnete Frist, ohne daß ein Entwurf  
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eingereicht oder die Erklärung abgegeben worden wäre, daß das Land den 
fremden Entwurf selbst ausbauen will, so ist demjenigen, dessen Ansuchen zum 
Verfahren Anlaß gegeben hat (Abs. 2), vom Lande für den hiedurch 
entstandenen Schaden nach billigem Ermessen Entschädigung zu leisten. Kommt 
über die Höhe der Entschädigung eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
darüber das nach der Lage der geplanten Wasserkraftwerke zuständige 
Bezirksgericht im Verfahren außer Streitsachen. 

(7) Das in den Abs. 1, 2 und 3 bezeichnete Recht des Landes kann nicht 
geltend gemacht werden gegenüber: 

 

 a) dem Bunde  
 Trial Version    
 c) Ortsgemeinden, welche die Versorgung von Eigenbetrieben 

beabsichtigen, 
 

 d) Bewerbern, die mit den einzubauenden Maschinen eine Leistung von 
weniger als 225 kW erzielen wollen oder das Ansuchen schon vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei der Wasserrechtsbehörde 
eingebracht haben. 

 

§ 23a. (2) Auf Antrag des Wasserberechtigten kann die 
Wasserrechtsbehörde ausnahmsweise mit Bescheid gestatten, daß die Funktion 
des Talsperrenverantwortlichen und seiner Vertretung von Personen ausgeübt 
wird, die nicht dem Unternehmen angehören. In diesem Fall hat der 
Wasserberechtigte mit der Funktion des Talsperrenverantwortlichen oder dessen 
Vertretung einen fachlich qualifizierten, verläßlichen und mit der Anlage 
vertrauten Zivilingenieur des Bauwesens zu betrauen und mit allen Befugnissen 
auszustatten. 

§ 23a. (2) Auf Antrag des Wasserberechtigten kann die 
Wasserrechtsbehörde ausnahmsweise mit Bescheid gestatten, daß die Funktion 
des Talsperrenverantwortlichen und seiner Vertretung von Personen ausgeübt 
wird, die nicht dem Unternehmen angehören. In diesem Fall hat der 
Wasserberechtigte mit der Funktion des Talsperrenverantwortlichen oder dessen 
Vertretung einen fachlich qualifizierten, verläßlichen und mit der Anlage 
vertrauten Befugten (§ 134 GewO 1994, § 1 ZTG ) der Fachbereiche Bauwesen 
oder Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zu bestellen und mit allen Befugnissen 
auszustatten. 

§ 33c. (6) Unbeschadet § 21a sind für bestehende Anlagen, für die bereits 
einmal eine generelle Anpassungspflicht nach § 33c ausgelöst wurde, weitere 
Sanierungen im Falle einer neuerlichen Verordnung gemäß § 33b Abs. 3 und 4 
nur vorzunehmen, wenn 

§ 33c. (6) Unbeschadet § 21a sind für bestehende Anlagen, für die bereits 
einmal eine generelle Anpassungspflicht nach § 33c ausgelöst wurde, weitere 
Sanierungen im Falle einer neuerlichen Verordnung gemäß § 33b Abs. 3 und 4 
nur vorzunehmen, wenn 

 1. es sich um Anlagen handelt, die eine in Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU genannte industrielle Tätigkeiten durchführen, oder 

 1. es sich um Anlagen handelt, die eine in Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU genannte industrielle Tätigkeiten durchführen, oder 

  2. es sich um Anlagen eines Wasserverbandes handelt, 
 a) in denen Abwasser behandelt wird, das unter die Richtlinie 
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91/271/EG fällt, 

 b) in die zumindest ein Verbandsmitglied einleitet, das eine in Anhang I 
der Richtlinie 2010/75/EU genannte industrielle Tätigkeit durchführt 
und 

 c) die daher gemeinsam mit dem kommunalen Abwasser, einen 
überwiegenden Anteil an industriellem Abwasser reinigen und 
einleiten, oder 

 2. eine Verordnung gemäß § 55g Abs. 1 Z 2 dies vorsieht.  3. eine Verordnung gemäß § 55g Abs. 1 Z 2 dies vorsieht. 
§ 33d. (4) Über Antrag des Wasserberechtigten ist die Sanierungsfrist sowie 

erforderlichenfalls die Projektvorlagefrist um längstens drei Jahre zu verlängern, 
wenn der Wasserberechtigte nachweist, dass unter Berücksichtigung der 
gegebenen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der Aufwand für die sofortige 
Sanierung im Hinblick auf den für den Schutz der Gewässer erzielbaren Erfolg 
unverhältnismäßig wäre (zB mit Projektierungsarbeiten bereits begonnen wurde, 
die technische Durchführbarkeit sich aufgrund der Notwendigkeit der Planung 
und Durchführung nicht standardisierter Maßnahmen schwierig gestaltet). Dem 
Antrag sind die zu seiner Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbesondere jene 
nach § 103 anzuschließen. 

§ 33d. (4) Über Antrag des Wasserberechtigten ist die Sanierungsfrist sowie 
erforderlichenfalls die Projektvorlagefrist um längstens drei Jahre zu verlängern, 
wenn der Wasserberechtigte nachweist, dass unter Berücksichtigung der 
gegebenen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der Aufwand für die sofortige 
Sanierung im Hinblick auf den für den Schutz der Gewässer erzielbaren Erfolg 
unverhältnismäßig wäre (zB mit Projektierungsarbeiten bereits begonnen wurde, 
die technische Durchführbarkeit sich aufgrund der Notwendigkeit der Planung 
und Durchführung nicht standardisierter Maßnahmen schwierig gestaltet). Dem 
Antrag sind die zu seiner Prüfung erforderlichen Unterlagen, insbesondere jene 
nach § 103 anzuschließen. Über Antrag des Wasserberechtigten sind die 
Sanierungsfrist sowie erforderlichenfalls die Projektvorlagefrist unter den 
obengenannten Voraussetzungen einmalig um weitere drei Jahre zu verlängern. 
Eine Verlängerung der Sanierungsfrist im letzten Planungszyklus darf nicht über 
den 22. Dezember 2027 hinaus erfolgen, die Verlängerung der 
Projektvorlagefrist nicht über den 22. Dezember 2025. 

 Trial Version §


§ 100. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ist mit Ausnahme der Gewässeraufsicht zuständig 

 a) …  a) … 
 f) für Wasserversorgungsanlagen eines Versorgungsgebietes von mehr als 

400 000 Einwohnern, jedoch ausschließlich der Verteilungsanlagen; 
 f) für Wasserversorgungsanlagen eines Versorgungsgebietes von mehr als 

1 000 000 Einwohnern, jedoch ausschließlich der Verteilungsanlagen; 
 g) für großräumig wirksame Maßnahmen zur Verbesserung des 

Wasserhaushaltes; 
 g) für großräumig wirksame Maßnahmen zur Verbesserung des 

Wasserhaushaltes, die sich über zwei oder mehrere Länder erstrecken; 
 h) …  h) … 

§ 109. (1) Liegen widerstreitende (§ 17), auf entsprechende Entwürfe 
(§ 103) gestützte Ansuchen um Bewilligung einer Wasserbenutzung vor, dann 
ist auf Antrag eines Bewerbers vorerst darüber zu entscheiden, welchem 

§ 109. (1) Liegen widerstreitende (§ 17), auf entsprechende Entwürfe 
(§ 103) gestützte Ansuchen um Bewilligung einer Wasserbenutzung vor, dann 
ist auch auf Antrag eines Bewerbers vorerst darüber zu entscheiden, welchem 
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Vorhaben der Vorzug gebührt. Sind für die Bewilligung der widerstreitenden 
Vorhaben sachlich verschiedene Behörden zuständig, so obliegt die 
Entscheidung über die Frage des Vorzuges der Behörde (§§ 98, 99 und 100). 

Vorhaben der Vorzug gebührt. Sind für die Bewilligung der widerstreitenden 
Vorhaben sachlich verschiedene Behörden zuständig, so obliegt die 
Entscheidung über die Frage des Vorzuges der Behörde (§§ 98, 99 und 100). 

§ 109. (2) Ansuchen, die einer bereits in Behandlung gezogenen 
Bewerbung widerstreiten (Abs. 1), sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie 
noch vor Abschluss der mündlichen Verhandlung – wenn jedoch das Verfahren 
gemäß Abs. 1 zunächst auf die Frage des Vorzuges beschränkt war, noch vor 
Abschluss der mündlichen Verhandlung hierüber – bei der Verwaltungsbehörde 
geltend gemacht werden. Sofern keine mündliche Verhandlung stattfindet, wird 
auf den Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides abgestellt. 

§ 109. (2) Ansuchen, die einer bereits in Behandlung gezogenen 
Bewerbung widerstreiten (Abs. 1), sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie 
bis zum Tag der Anberaumung der mündlichen Verhandlung – wenn jedoch das 
Verfahren gemäß Abs. 1 zunächst auf die Frage des Vorzuges beschränkt war, 
bis zum Tag der Anberaumung der mündlichen Verhandlung hierüber – bei der 
Verwaltungsbehörde geltend gemacht werden. Sofern keine mündliche 
Verhandlung stattfindet, wird auf den Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides 
abgestellt. 

 § 109. (3) Als Ansuchen im Sinne der Abs. 1 und 2 gilt auch ein Vorhaben, 
für welches die Umweltverträglichkeitsprüfung eingeleitet wurde (§ 5 Abs. 3 
UVP-G 2000). Sofern in einem solchen Genehmigungsantrag Unterlagen für die 
Genehmigung nach den wasserrechtlichen Vorschriften fehlen, hat die Behörde 
– sofern dies nicht gemäß § 5 Abs. 2 UVP-G 2000 erfolgt – dem Projektwerber 
gemäß § 13 Abs. 3 AVG unverzüglich die Ergänzung des Genehmigungsantrages 
um die für die Beurteilung des Widerstreits erforderlichen Unterlagen 
aufzutragen. 

§ 109. (3) Entscheidungen gemäß Abs. 1 treten außer Kraft, wenn das 
Vorhaben, dem der Vorzug gebührt, nicht bewilligt wurde oder ein 
Erlöschenstatbestand gemäß § 27 Abs. 1 lit. f vorliegt. 

§ 109. (4) Entscheidungen gemäß Abs. 1 treten außer Kraft, wenn das 
Vorhaben, dem der Vorzug gebührt, nicht bewilligt wurde oder ein 
Erlöschenstatbestand gemäß § 27 Abs. 1 lit. f vorliegt. 

§ 120. (1) Die Wasserrechtsbehörde kann zur Überwachung der 
Bauausführung bewilligungspflichtiger Wasseranlagen geeignete 
Aufsichtsorgane (wasserrechtliche Bauaufsicht) durch Bescheid bestellen. 

§ 120. (1) Die Wasserrechtsbehörde kann zur Überwachung der 
Bauausführung bewilligungspflichtiger Wasseranlagen geeignete 
Aufsichtsorgane (wasserrechtliche Bauaufsicht) durch Bescheid bestellen. Als 
wasserrechtliche Bauaufsicht kann eine natürliche oder juristische Person oder 
sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit bestellt werden. Bei Bestellung 
einer juristischen Person oder sonstigen Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit 
hat diese eine oder mehrere natürliche Personen zur Wahrnehmung der 
Aufgaben für sie zu benennen. In diesem Fall muss jede der benannten 
natürlichen Personen die Eignung aufweisen. 

§ 121. (5) Der Ausführungsanzeige nach Abs. 4 sind anzuschließen: § 121. (5) Der Ausführungsanzeige nach Abs. 4 sind anzuschließen: 
 1. eine von einem gewerberechtlich oder nach dem 

Ziviltechnikergesetz 1993 Befugten des einschlägigen Fachbereiches, 
der an der Ausführung der Anlage nicht beteiligt gewesen sein darf, 

 1. eine von einem gewerberechtlich oder nach dem 
Ziviltechnikergesetz 1993 Befugten des einschlägigen Fachbereiches, 
der an der baulichen Ausführung der Anlage nicht beteiligt gewesen 
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ausgestellte Bestätigung über die bewilligungsgemäße und 
fachtechnische Ausführung der Wasseranlage. 

sein darf, ausgestellte Bestätigung über die bewilligungsgemäße und 
fachtechnische Ausführung der Wasseranlage. 

 2. …  Trial Version  
§ 127. (4) Insoweit Interessen des öffentlichen Eisenbahnverkehrs durch 

Maßnahmen nach §§ 34, 35 oder 37 berührt werden, hat sich die 
Wasserrechtsbehörde des vorherigen Einverständnisses der Eisenbahnbehörde zu 
versichern oder die Angelegenheit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft vorzulegen. In gleicher Weise hat die Wasserrechtsbehörde 
vorzugehen, wenn eine Eisenbahnunternehmung in eine Wassergenossenschaft 
oder in einen Wasserverband nach §§ 75, 76 oder 88 zwangsweise einbezogen 
werden soll. 

§ 127. (4) Insoweit Interessen des öffentlichen Eisenbahnverkehrs durch 
Maßnahmen nach §§ 34, 35 oder 37 berührt werden, hat sich die 
Wasserrechtsbehörde des vorherigen Einverständnisses der Eisenbahnbehörde zu 
versichern. In gleicher Weise hat die Wasserrechtsbehörde vorzugehen, wenn 
eine Eisenbahnunternehmung in eine Wassergenossenschaft oder in einen 
Wasserverband nach §§ 75, 76 oder 88 zwangsweise einbezogen werden soll. 

§ 134. (5) Der Wasserberechtigte hat über das Ergebnis der Überprüfung 
der Wasserrechtsbehörde einen Befund vorzulegen, dessen Nachprüfung sie 
veranlassen kann. Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig unrichtige Befunde 
verfaßt, haftet – unbeschadet der Verantwortlichkeit des Wasserberechtigten – 
für die dem ordnungswidrigen Zustand entspringenden Schäden. 

§ 134. (5) Der Wasserberechtigte hat über das Ergebnis der Überprüfung 
der Wasserrechtsbehörde einen Befund vorzulegen, dessen Nachprüfung sie 
veranlassen kann. Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig unrichtige Befunde 
verfaßt, haftet – unbeschadet der Verantwortlichkeit des Wasserberechtigten – 
für die dem ordnungswidrigen Zustand entspringenden Schäden. Die Vorlage an 
die Behörde hat elektronisch über eine Datenanwendung des Bundes (§ 59) zu 
erfolgen, oder falls eine elektronische Datenmeldung mangels der dafür 
erforderlichen Ausrüstung nicht möglich ist nach Absprache mit der Behörde auf 
andere geeignete Weise (zB auf postalischem Weg) zu erfolgen. Formate, 
technische Spezifikationen und Werkzeuge werden vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Website des 
Bundesministeriums für Lnad- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zur Verfügung gestellt. 

Gewässerbeschau.  

§ 135. (1) Gewässerstrecken in Gebieten dichter Besiedlung, zahlreicher 
Wasseranlagen oder häufiger Überschwemmungen sind einer Beschau zu 
unterziehen; § 133 Abs. 6 gilt sinngemäß. Die Beschau hat der 
Landeshauptmann durchzuführen oder nachgeordnete Behörden, sonst in 
Betracht kommende Dienststellen, Wasserverbände oder 
Wassergenossenschaften damit zu betrauen. Eine Beschau kann, wenn 
notwendig, auch auf Antrag eines Beteiligten durchgeführt werden. 

 

(2) Von der Beschau sind die Gemeinden, sonst beteiligten Dienststellen, 
Wasserverbände und Wassergenossenschaften sowie die Wasser- und 
Fischereiberechtigten rechtzeitig zu verständigen. 

 



  7 von 76 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die Beschau ist so durchzuführen, daß sie den nötigen Überblick über 

den Zustand des Gewässers und seiner Ufer, der vorhandenen Schutz- und 
Regulierungsbauten, Wasserbenutzungs- und sonstigen Wasseranlagen 
einschließlich der in § 38 erwähnten sowie über die Reinhaltung des Gewässers 
vermittelt. Das Ergebnis ist in einer Niederschrift festzuhalten. 

 

§ 137. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht 
nach Abs. 2, 3 oder 4 einer strengeren Strafe unterliegt, mit einer Geldstrafe bis 
zu 3 630 € zu bestrafen, wer 

§ 137. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die Tat nicht 
nach Abs. 2, 3 oder 4 einer strengeren Strafe unterliegt, mit einer Geldstrafe bis 
zu 3 630 € zu bestrafen, wer 

 1. …  1. … 
 2. in Laichschonstätten während der Schonzeit (§ 15 Abs. 5) eine mit einer 

Gefährdung des Laichs oder der Fischbrut verbundene Tätigkeit 
vornimmt; 

 2. in Laichschonstätten während der Schonzeit (§ 15 Abs. 4) eine mit einer 
Gefährdung des Laichs oder der Fischbrut verbundene Tätigkeit 
vornimmt; 

 3. in Winterlagern (§ 15 Abs. 6) die Eisdecke entfernt oder Schlamm, 
Sand, Kies, Steine oder Pflanzen entnimmt; 

 3. in Winterlagern (§ 15 Abs. 5) die Eisdecke entfernt oder Schlamm, 
Sand, Kies, Steine oder Pflanzen entnimmt; 

 4. …  4. … 
 § 145. (13) § 7 samt Überschrift, § 15, 17, 18 samt Überschrift, § 23 Abs. 2 

zweiter Satz, § 33c Abs. 6, § 33d Abs. 4, § 100 Abs. 1 lit. f und g, § 109 Abs. 1 
bis 4, § 120 Abs. 1, § 121 Abs. 5 Z 1, § 127 Abs. 4, § 134 Abs. 5, 135 samt 
Überschrift, § 137 Abs. 1 Z 2 und 3, § 145b und Anhang E in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 7, 18 und § 135, jeweils 
samt Überschrift außer Kraft. 

§ 145b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

§ 145b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

 1. …  1. … 
 2. …  2. … 
 3. Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den 

Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte 
gefährliche Stoffe (ABl. Nr. L 20 vom 26. Jänner 1980, S 43); 

 

 4. Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität 
von Süßwasser, das Schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das 
Leben von Fischen zu erhalten (ABl. Nr. L 222 vom 14. August 1978, S 
1); 

 

 5. Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die  
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Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
die Gewässer der Gemeinschaft (ABl. Nr. L 129 vom 18. Mai 1976, S 
23) 

 a) Richtlinie 82/176/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 betreffend 
Grenzwerte und Qualitätsziele für Quecksilberableitung aus dem 
Industriezweig Alkalichloridelektrolyse (ABl. Nr. L 31 vom 27. März 
1982, S 29), 

 

 b) Richtlinie 83/514/EWG des Rates vom 26. September 1983 betreffend 
Grenzwerte und Qualitätsziele für Cadmiumableitungen (ABl. Nr. L 291 
vom 24. Oktober 1983, S 1), 

 

 c) Richtlinie 84/156/EWG des Rates vom 8. März 1984 betreffend 
Grenzwerte und Qualitätsziele für Quecksilberableitungen mit 
Ausnahme des Industriezweiges Alkalichloridelektrolyse (ABl. Nr. L 74 
vom 17. März 1984, S 49), 

 

 d) Richtlinie 84/491/EWG des Rates vom 9. Oktober 1984 betreffend 
Grenzwerte und Qualitätsziele für Ableitungen von 
Hexachlorcyclohexan (ABl. Nr. L 274 vom 17. Oktober 1984, S 11), 

 

 e) Richtlinie 86/280/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 betreffend 
Grenzwerte und Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe betreffend Tetrachlorkohlenstoff, DDT und 
Pentachlorphenol, (ABl. Nr. L 181 vom 4. Juli 1986, S 16); 

 

 6. Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. 
Nr. L 327 vom 22.12.2000, S 1); 

 3. Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. 
Nr. L 327 vom 22.12.2000, S 1) zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014 S. 32); 

 7. Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken (ABl. Nr. L 288 vom 6.11. 2007, S 27); 

 4. Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken (ABl. Nr. L 288 vom 6.11. 2007, S 27); 

 8. Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung und Verschlechterung (ABl. L 372 vom 27. Dezember 
2006, S 19–31 berichtigt durch ABl. L 53 vom 22.02.2007, S 30 und 
ABl. L 139 vom 31.05. 2007, S 39–40); 

 5. Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung und Verschlechterung (ABl. L 372 vom 27. Dezember 
2006, S 19–31 berichtigt durch ABl. L 53 vom 22.02.2007, S 30 und 
ABl. L 139 vom 31.05. 2007, S 39–40) geändert durch die Richtlinie 
2014/80/EU (ABl. L 182 vom 21.06.2014 S. 52); 

 Trial Version       
      
    

 6. Richtlinie 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen im Bereich der 
Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
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84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 
2000/60/EG, (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S Trial Version  84–97); 

84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 
2000/60/EG, (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S  Trial Version 84– Trial Version 97) geändert durch die 
Richtlinie 2013/39/EU (ABl. L 226 vom 24.08.2013 S. 1); 

 10. Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. Nr. L 164 vom 25.06.2008, 
S 19). 

 7. Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. Nr. L 164 vom 25.06.2008, 
S 19). 

Anhang E Anhang E 

Liste der Schadstoffe, prioritären Stoffe sowie prioritären 
gefährlichen Stoffe gemäß § 30a Abs. 3 

Liste der Schadstoffe, prioritären Stoffe sowie prioritären 
gefährlichen Stoffe gemäß § 30a Abs. 3 

Abschnitt I Abschnitt I 
… … 

Abschnitt II Abschnitt II 
Liste der prioritären Stoffe gemäß Anhang X der Richtlinie 

2000/60/EG (festgelegt durch die Entscheidung des Europäischen 
Parlaments und des Rates Nr. 2455/2001/EG, ABl. Nr. L 331 vom 

15. Dezember 2001, S 1 in der Fassung der Richtlinie 2008/105//EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates über 

Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 

82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 
86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG, ABl. 

Nr. L 348 vom 16. Dezember 2008, S 84) 

Liste der prioritären Stoffe 

  

Nr CAS-Nr.1) Bezeichnung des prioritären 
Stoffes2) 

Als prioritärer 
gefährlicher Stoff 
eingestuft 

1 15972-60-8 Alachlor  

2 120-12-7 Anthracen X 

3 1912-24-9 Atrazin  

Nr. CAS-Nr.1) Bezeichnung des prioritären 
Stoffes2) 

Als prioritärer 
gefährlicher Stoff 
eingestuft 

1 15972-60-8 Alachlor  

2  Trial Version 120 Anthracen X 

3 1912-24-9 Atrazin  
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4 71-43-2 Benzol  

 Trial Version 5 nicht 
anwendbar Bromierte Diphenylether3) X4) 

 32534-81-9 
Pentabromdiphenylether 
(Kongenere mit den Nummern 28, 
47, 99, 100, 153 und 154) 

 

6 7440-43-9 Cadmium und 
Cadmiumverbindungen 

X 

7 85535-84-8 C10-13-Chloralkane3) X 

8 470-90-6 Chlorfenvinphos  

9  Trial Version 2921 Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl)  

10 107-06-2 1,2-Dichlorethan  

11 75-09-2 Dichlormethan  

12 117-81-7 Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  

13  Trial Version 330 Diuron  

14 115-29-7 Endosulfan X 

15 206-44-0 Fluoranthen  

16 118-74-1 Hexachlorbenzol X 

17 87-68-3 Hexachlorbutadien X 

18 608-73-1 Hexachlorcyclohexan X 

19 34123-59-6 Isoproturon  

20 7439-92-1 Blei und Bleiverbindungen  

21 7439-97-6 Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 

X 

 Trial Version 22 91-20-3 Naphthalin  

23 7440-02-0 Nickel und Nickelverbindungen  

24 25154-52-3 Nonylphenole X 
 104-40-5 (4-Nonylphenol) X 

4 71-43-2 Benzol  

5 nicht 
anwendbar Bromierte Diphenylether3)  Trial Version X

 32534-81-9 
Pentabromdiphenylether 
(Kongenere mit den Nummern 28, 
47, 99, 100, 153 und 154) 

 

6 7440-43-9 Cadmium und 
Cadmiumverbindungen 

X 

7 85535-84-8 C10-13-Chloralkane3) X 

8 470-90-6 Chlorfenvinphos  

9 2921-88-2 Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl)  

10 107-06-2 1,2-Dichlorethan  

11 75-09-2 Dichlormethan  

12 117-81-7 Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X 

13 330-54-1 Diuron  

14 115-29-7 Endosulfan X 

15 206-44-0 Fluoranthen  

16 118-74-1 Hexachlorbenzol X 

17 87-68-3 Hexachlorbutadien X 

18 608-73-1 Hexachlorcyclohexan X 

19  Trial Version 34123 Isoproturon  

20 7439-92-1 Blei und Bleiverbindungen  

21 7439-97-6 Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 

 Trial Version X

22 91-20-3 Naphthalin  

23 7440-02-0 Nickel und Nickelverbindungen  

24 25154-52-3 Nonylphenole X 
 104-40-5 (4-Nonylphenol) X 
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25 1806-26-4  Trial Version Octylphenole  
 140-66-9 (4-(1,1’,3,3’-Tetramethylbutyl)-

phenol) 
 

26 608-93-5 Pentachlorbenzol X 

27 87-86-5 Pentachlorphenol  

28 nicht 
anwendbar 

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

X 

 50-32-8 (Benzo(a)pyren) X 
 205-99-2 (Benzo(b)fluoranthen) X 
 191-24-2 (Benzo(ghi)perylen) X 
 207-08-9 (Benzo(k)fluoranthen) X 
 193-39-5 (Indeno[1,2,3-cd]pyren) X 

29 122-34-9 Simazin  

30 688-73-3 Tributylzinnverbindungen X 
 36643-28-4 (Tributylzinn-Kation) X 

31 12002-48-1 Trichlorbenzole  
 120-82-1 (1,2,4-Trichlorbenzol)  

32 67-66-3 Trichlormethan (Chloroform)  

33 1582-09-8 Trifluralin  

 1) CAS: Chemical Abstracts Service 

25 1806-26-4 Octylphenole  
 140-66-9 (4-(1,1’,3,3’-Tetramethylbutyl)-

phenol) 
 

26 608-93-5 Pentachlorbenzol X 

27 87-86-5 Pentachlorphenol  

28 nicht 
anwendbar 

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

X 

 50-32-8  Trial Version (Benzo(a)pyren)  Trial Version X
 205-99-2 (Benzo(b)fluoranthen) X 
 191-24-2  Trial Version (Benzo(ghi)perylen) X 
 207-08-9 (Benzo(k)fluoranthen) X 
 193-39-5 (Indeno[1,2,3-cd]pyren) X 

29 122-34-9 Simazin  

30 688-73-3 Tributylzinnverbindungen X 
 36643-28-4 (Tributylzinn-Kation)  Trial Version X

31  Trial Version 12002  Trial Version Trichlorbenzole  
 120-82-1 (1,2,4-Trichlorbenzol)  

32 67-66-3 Trichlormethan (Chloroform)  

33 1582-09-8 Trifluralin X 
34 115-32-2 Dicofol X 
35 1763-23-1 Perfluoroktansulfonsäure und 

ihre Derivate (PFOS) 
X 

36 124495-18-7 Quinoxyfen X 
37 nicht 

anwendbar 
Dioxine und dioxinähnliche 
Verbindungen 

X 5) 

38 74070-46-5 Aclonifen  

39 42576-02-3 Bifenox  
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40 28159-98-0 Cybutryn  

41 52315-07-8 Cypermethrin 6)  

42 62-73-7 Dichlorvos  

43 nicht 
anwendbar 

Hexabromcyclododecane 
(HBCDD) 

X 7) 

44 76-44-
8/1024-57-3 

Heptachlor und Heptachlorepoxid X 

45 886-50-0 Terbutryn  

 1) CAS: Chemical Abstracts Service 
 2) Wenn Stoffgruppen ausgewählt wurden, sind typische Vertreter der 

betreffenden Gruppe als Indikatorparameter aufgeführt (in Klammer 
und ohne Nummer). Für diese Stoffgruppe muss der Indikatorparameter 
durch die Analysenmethode definiert werden. 

 2) Wenn Stoffgruppen ausgewählt wurden, sind typische Vertreter der 
betreffenden Gruppe als Indikatorparameter aufgeführt (in Klammer 
und ohne Nummer). Für diese Stoffgruppe muss der Indikatorparameter 
durch die Analysenmethode definiert werden. 

 3) Diese Stoffgruppen umfassen in der Regel eine große Anzahl einzelner 
Verbindungen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine geeigneten 
Indikatorparameter angegeben werden. 

 3) Diese Stoffgruppen umfassen in der Regel eine große Anzahl einzelner 
Verbindungen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine geeigneten 
Indikatorparameter angegeben werden. 

 4) Nur Pentabromdiphenylether (CAS-Nummer 32534-81-9).  4) Nur Pentabromdiphenylether (CAS-Nummer 32534-81-9). 
  5) Dies bezieht sich auf die folgenden Verbindungen: 

7 polychlorierte Dibenzoparadioxine (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 
1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD 
(CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-
H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); 
10 polychlorierte Dibenzofurane (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-
31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 
57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-
H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 
2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 
67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-
O8CDF (CAS 39001-02-0); 
12 dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB 
(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 
2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 
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114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 
2,3',4,4',5' Trial Version -P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 
126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 
2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB 
(PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 
 Trial Version 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'- Trial Version H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). 

  6) CAS 52315-07-8 bezieht sich auf eine Isomermischung von 
Cypermethrin, Alpha-Cypermethrin (CAS 67375-30-8), Beta-
Cypermethrin (CAS 65731-84-2), Theta-Cypermethrin (CAS 71697-59-
1) und Zeta-Cypermethrin (52315-07-8). 

  7) Dies bezieht sich auf 1,3,5,7,9,11-Hexabromcyclododecan (CAS 25637-
99-4), 1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (CAS 3194-55-6), α-α-
Hexabromcyclododecan (CAS 134237-50-6), 
β-β-Hexabromcyclododecan (CAS 134237-51-7) und γ-
Hexabromcyclododecan (CAS 134237-52-8). 

 

Artikel 2 
Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 
§ 3. (1) … § 3. (1) ... 
(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte 

nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben in 
einem räumlichen Zusammenhang stehen und mit diesen gemeinsam den 
jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde 
im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen 
mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf 
die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
geplante Vorhaben durchzuführen ist. Eine Einzelfallprüfung ist nicht 
durchzuführen, wenn das beantragte Vorhaben eine Kapazität von weniger als 
25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die 
Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 
Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte 
nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben 
gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, 
hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der 
Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben durchzuführen ist. Für 
die Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige und in einem 
räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt 
sind, oder Vorhaben, die mit vollständigem Antrag auf Genehmigung bei einer 
Behörde früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 früher beantragt wurden. Eine 
Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das geplante Vorhaben eine 
Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der 
Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 5 Z 1 bis 3 zu 
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berücksichtigen, Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 
Die Einzelfallprüfung entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 
(8) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch Verordnung jene Gebiete (Kategorie D 
des Anhanges 2) des jeweiligen Bundeslandes festlegen, in denen die 
Immissionsgrenzwerte des Immissionsschutzgesetzes-Luft, BGBl. I 
Nr. 115/1997, wiederholt oder auf längere Zeit überschritten werden. 

(8) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch Verordnung jene Gebiete (Kategorie D 
des Anhanges 2) des jeweiligen Bundeslandes festlegen, in denen die 
Immissionsgrenzwerte des Immissionsschutzgesetzes-Luft, BGBl. I 
Nr. 115/1997, in der jeweils geltenden Fassung wiederholt oder auf längere Zeit 
überschritten werden 

Änderungen Änderungen 
§ 3a. (1) bis (5) ... § 3a. (1) bis (5) ... 
(6) Bei Änderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die in Abs. 1 bis 5 

angeführten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber 
mit anderen Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang stehen und mit diesen 
gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert oder das Kriterium des Anhanges 1 
erreichen oder erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund 
einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden 
oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante Änderung durchzuführen ist. 
Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das beantragte Vorhaben 
eine Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der 
Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des § 3 Abs. 4 Z 1 bis 3 zu 
berücksichtigen, § 3 Abs. 7 ist anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
ist im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 

(6) Bei Änderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die in Abs. 1 bis 5 
angeführten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber 
mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert oder das 
Kriterium des Anhanges 1 erreichen oder erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall 
festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen 
schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante 
Änderung durchzuführen ist. Für die Kumulierung zu berücksichtigen sind 
andere gleichartige und in einem räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, 
die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit vollständigem Antrag 
auf Genehmigung bei einer Behörde früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 
früher beantragt wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn 
das geplante Änderungsvorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % des 
Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien 
des § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, § 3 Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten Verfahren 
durchzuführen. 

(7) ... (7) ... 
Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 5. (1) bis (3) ... § 5. (1) bis (3) ... 
(4) Dem Umweltanwalt, der Standortgemeinde sowie dem (4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die 
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Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ist  Trial Version jedenfalls unverzüglich die Umweltverträglichkeitserklärung 
zu übermitteln.  Trial Version Diese können dazu Stellung nehmen. 

Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich zu übermitteln. Diese können dazu 
binnen vier Wochen Stellung nehmen. 

(5) ... (5) ... 
Umweltverträglichkeitserklärung Umweltverträglichkeitserklärung 

 Trial Version § 6. § 6. (1) … 
(2) Sind einzelne Angaben nach Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant oder 

ist deren Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prüfungsmethoden 
dem Projektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann 
davon abgesehen werden. Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung 
anzuführen und zu begründen. Soweit Angaben nach Abs. 1 bereits Gegenstand 
einer Strategischen Umweltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der 
Umweltverträglichkeitserklärung darstellen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Die Angaben gemäß Abs. 1 können, gemessen an den zu erwartenden 
Umweltauswirkungen, in „prioritär“ oder „nicht prioritär“ gegliedert und der 
jeweilige Untersuchungsaufwand dementsprechend abgestuft werden. Dabei kann 
sich der Projektwerber mit der Behörde abstimmen. Sind einzelne Angaben nach 
Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant oder ist deren Vorlage im Hinblick auf 
den Kenntnisstand und die Prüfungsmethoden dem Projektwerber/der 
Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann davon abgesehen werden. 
Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung anzuführen und zu begründen. 
Soweit Angaben nach Abs. 1 bereits Gegenstand einer Strategischen 
Umweltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der 
Umweltverträglichkeitserklärung darstellen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) … (3) … 
Öffentliche Auflage Öffentliche Auflage 

§ 9. (1) und (2) … § 9. (1) und (2) … 
(3) Die Behörde hat das Vorhaben gemäß § 44a Abs. 3 AVG mit der 

Maßgabe kundzumachen, dass die Kundmachung statt in zwei Tageszeitungen 
auch im redaktionellen Teil einer im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung 
und einer weiteren, in den betroffenen Gemeinden gemäß § 19 Abs. 3 
verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung erfolgen kann. Diese 
Kundmachung hat jedenfalls zu enthalten: 

 Trial Version (3)           
        
       



 1. bis 4. ….  1. bis 4. … 
Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem 
Vorhaben kundgemacht werden. 

Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem 
Vorhaben kundgemacht werden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

§ 10. (1) bis (6) ... § 10. (1) bis (6) ... 
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(7) Werden im Rahmen eines in einem anderen Staat durchgeführten UVP-

Verfahrens Unterlagen über die Umweltauswirkungen eines Vorhabens im 
Ausland, das erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in Österreich haben 
könnte, übermittelt und ist auf Grund völkerrechtlicher Verpflichtungen eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen, so ist bezüglich Unterlagen, die 
den in Abs. 2 Z 1 angeführten Unterlagen entsprechen, von der betroffenen 
Landesregierung gemäß § 9 vorzugehen, wobei sich die Dauer der Auflagefrist 
nach den Bestimmungen jenes Staates richtet, in dem das Vorhaben zur 
Ausführung gelangen soll. Anderen in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich 
berührten Behörden ist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Eingelangte 
Stellungnahmen und auf Ersuchen des anderen Staates auch Informationen über 
die möglicherweise betroffene Umwelt sind von der Landesregierung dem Staat, 
in dem das Vorhaben verwirklicht werden soll, zu übermitteln. Werden im 
Verfahren weitere Unterlagen wie Gutachten oder Entscheidungen übermittelt, so 
sind diese der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich zu machen. 

(7) Werden im Rahmen eines in einem anderen Staat durchgeführten UVP-
Verfahrens Unterlagen über die Umweltauswirkungen eines Vorhabens im 
Ausland, das erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in Österreich haben 
könnte, übermittelt und ist auf Grund völkerrechtlicher Verpflichtungen eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen, so ist bezüglich Unterlagen, die 
den in Abs. 2 Z 1 angeführten Unterlagen entsprechen, von der betroffenen 
Landesregierung gemäß § 9 vorzugehen, wobei sich die Dauer der Auflagefrist 
nach den Bestimmungen jenes Staates richtet, in dem das Vorhaben zur 
Ausführung gelangen soll. Bei Vorhaben im Ausland, die erhebliche 
Umweltauswirkungen auf die Mehrheit der österreichischen Bundesländer haben, 
erfolgt die für die Kundmachung gemäß § 9 iVm § 44a Abs. 3 AVG erforderliche 
Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ durch den Bundesminister/die 
Bundesministerin für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 
Anderen in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich berührten Behörden ist die 
Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Eingelangte Stellungnahmen und auf 
Ersuchen des anderen Staates auch Informationen über die möglicherweise 
betroffene Umwelt sind von der Landesregierung dem Staat, in dem das 
Vorhaben verwirklicht werden soll, zu übermitteln. Werden im Verfahren weitere 
Unterlagen wie Gutachten oder Entscheidungen übermittelt, so sind diese der 
Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich zu machen. 

(8) ... 8) ... 
Entscheidung  Trial Version Entscheidung

§ 17. (1) bis (5) … § 17. (1) bis (5) … 
(6) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung 

des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten 
festgesetzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen 
verlängern, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf 
beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder 
Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages 
gehemmt. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens oder eines Verfahrens gemäß 
§ 18b können die Fristen von Amts wegen geändert werden. 

(6) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung 
des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten 
festgesetzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen 
verlängern, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf 
beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder 
Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages 
gehemmt. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens oder eines Verfahrens gemäß 
§ 18b können die Fristen von Amts wegen geändert werden. 

(7) Der Genehmigungsbescheid ist jedenfalls bei der Behörde und in der 
Standortgemeinde mindestens acht Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
Der Bescheid hat die Entscheidungsgründe sowie Angaben über die Beteiligung 

(7) Der Genehmigungsbescheid ist jedenfalls bei der Behörde und in der 
Standortgemeinde mindestens acht Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
Der Bescheid hat die Entscheidungsgründe sowie Angaben über die Beteiligung 
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der Öffentlichkeit und eine Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen, mit denen 
erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden, verringert und, soweit möglich, 
ausgeglichen werden, zu enthalten. Die Auflage ist in geeigneter Form, jedenfalls 
auch im Internet, kundzumachen. 

 Trial Version der Öffentlichkeit und eine Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen, mit denen 
erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden, verringert und Trial Version  überwacht sowie, 
soweit möglich, ausgeglichen werden, zu enthalten. Die Auflage ist in geeigneter 
Form, jedenfalls auch im Internet, kundzumachen. Mit Ablauf von zwei Wochen 
nach dieser Kundmachung gilt der Bescheid auch gegenüber jenen Personen als 
zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§§ 42, 44a 
iVm 44b AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben. Ab dem 
Tag der Kund Trial Version machung im Internet ist solchen     Personen, die glaubhaft machen, 
dass ihnen ein Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Verwaltungsakt zu 
gewähren. 

(8) bis (10) ... (8) bis (10) ... 
Grundsätzliche Genehmigung und Detailgenehmigungen Grundsätzliche Genehmigung und Detailgenehmigungen 

§ 18. (1) Die Behörde kann auf Antrag des Projektwerbers/der 
Projektwerberin zunächst über alle Belange absprechen, die zur Beurteilung der 
grundsätzlichen Zulässigkeit des Vorhabens erforderlich sind. Diesfalls sind nur 
die zur Beurteilung der grundsätzlichen Zulässigkeit notwendigen Unterlagen 
vorzulegen. In der grundsätzlichen Genehmigung ist auch darüber abzusprechen, 
welche Bereiche Detailgenehmigungen vorbehalten bleiben. 

§ 18. (1) Die Behörde kann auf Antrag der Projektwerberin oder des 
Projektwerbers zunächst über alle Belange absprechen, die zur Beurteilung der 
grundsätzlichen Umweltverträglichkeit des Vorhabens erforderlich sind. Diesfalls 
sind nur die zur Beurteilung der grundsätzlichen Umweltverträglichkeit 
notwendigen Unterlagen vorzulegen. In der grundsätzlichen Genehmigung der 
Umweltverträglichkeit des Vorhabens kann auf Antrag des Projektwerbers auch 
bereits über die Zulässigkeit des Vorhabens in Teilbereichen abgesprochen 
werden. In der grundsätzlichen Genehmigung ist auch darüber abzusprechen,  
welche Bereiche Detailgenehmigungen vorbehalten bleiben. 

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 
§ 19. (1) und (2) ... § 19. (1) und (2) … 
(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar 

angrenzenden österreichischen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt betroffen sein können, haben im 
Genehmigungsverfahren und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Sie sind 
berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt 
oder der von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als 
subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben. 

(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar 
angrenzenden österreichischen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt betroffen sein können, haben im 
Genehmigungsverfahren und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Der 
Umweltanwalt ist berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem 
Schutz der Umwelt dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an 
den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Gemeinden im Sinne des ersten Satzes 
sind berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der 
Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als 
subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu 
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erheben. 

 Trial Version (4)  (4) bis (11) … 
Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 24a. (1) bis (3) ... § 24a. (1) bis (3) ... 
(4) Dem Umweltanwalt, der Standortgemeinde sowie dem 

Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ist jedenfalls unverzüglich die Umweltverträglichkeitserklärung 
zu übermitteln. 

(4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die 
Umweltverträglichkeitserklärung unverzüglich zu übermitteln. Diese können dazu 
Stellung nehmen. 

(5) bis (6) ... (5) bis (6) ... 
Entscheidung Entscheidung 

§ 24f. (1) bis (4) … § 24f. (1) bis (4) … 
(5) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung 

des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten 
festgesetzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen 
verlängern, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf 
beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder 
Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages 
gehemmt. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens oder gemäß § 24g können die 
Fristen von Amts wegen geändert werden. 

(5) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung 
des Vorhabens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten 
festgesetzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen 
verlängern, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf 
beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes oder 
Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlängerungsantrages 
gehemmt. Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens oder gemäß § 24g können die 
Fristen von Amts wegen geändert werden. 

(6) bis (12) ... (6) bis (12) ... 
(13) Genehmigungsbescheide nach Abs. 6 sind jedenfalls bei der 

bescheiderlassenden Behörde und in der Standortgemeinde mindestens acht 
Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie haben die Entscheidungsgründe 
sowie Angaben über die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine Beschreibung 
der wichtigsten Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen 
vermieden, verringert und, soweit möglich, ausgeglichen werden, zu enthalten. 
Die Auflage ist in geeigneter Form, jedenfalls auch im Internet kundzumachen. 

(13) Genehmigungsbescheide nach Abs. 6 sind jedenfalls bei der 
bescheiderlassenden Behörde und in der Standortgemeinde mindestens acht 
Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie haben die Entscheidungsgründe 
sowie Angaben über die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine Beschreibung 
der wichtigsten Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen 
vermieden, verringert und, soweit möglich, ausgeglichen werden, zu enthalten. 
Die Auflage ist in geeigneter Form, jedenfalls auch im Internet kundzumachen. 
Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Kundmachung gilt der Bescheid auch 
gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder 
nicht rechtzeitig (§§ 42, 44a iVm 44b AVG) beteiligt und deshalb keine 
Parteistellung erlangt haben. Ab dem Tag der Kundmachung im Internet ist 
solchen Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen ein Beschwerderecht 
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zukommt,  Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. 

(14) bis (15) ... (14) bis (15) ... 

7. ABSCHNITT 7. ABSCHNITT 
GEMEINSAME BESTIMMUNG GEMEINSAME BESTIMMUNG 

Behörden und Zuständigkeit Behörden und Zuständigkeit 
§ 39. (1) Für die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt ist die 

Landesregierung zuständig. Die Zuständigkeit der Landesregierung erstreckt sich 
auf alle Ermittlungen, Entscheidungen und Überwachungen nach den gemäß § 5 
Abs. 1 betroffenen Verwaltungsvorschriften und auf Änderungen gemäß 18b. Sie 
erfasst auch die Vollziehung der Strafbestimmungen. Die Landesregierung kann 
die Zuständigkeit zur Durchführung des Verfahrens, einschließlich der Verfahren 
gemäß Abs. 4 und § 45, und zur Entscheidung ganz oder teilweise der 
Bezirksverwaltungsbehörde übertragen. Gesetzliche Mitwirkungs- und 
Anhörungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

§ 39. (1) Für die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt ist die 
Landesregierung zuständig. Die Zuständigkeit der Landesregierung erstreckt sich 
auf alle Ermittlungen, Entscheidungen und Überwachungen nach den gemäß § 5 
Abs. 1 betroffenen Verwaltungsvorschriften und auf Änderungen gemäß 18b. Sie 
erfasst auch die Vollziehung der Strafbestimmungen. Die Landesregierung kann 
die Zuständigkeit zur Durchführung des Verfahrens, einschließlich der Verfahren 
gemäß § 45, und zur Entscheidung ganz oder teilweise der 
Bezirksverwaltungsbehörde übertragen. Gesetzliche Mitwirkungs- und 
Anhörungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
Rechtsmittelverfahren Rechtsmittelverfahren 

§ 40. (1) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem 
Bundesgesetz entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. Dies gilt nicht in 
Verfahren nach § 45. 

§ 40. (1) Über Beschwerden in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. Dies gilt nicht in Verfahren nach § 45. 
Werden in einer Beschwerde Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, 
so sind diese nur zulässig, wenn in der Beschwerde begründet wird, warum sie 
nicht bereits während der Einwendungsfrist im Verwaltungsverfahren geltend 
gemacht werden konnten und der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin 
glaubhaft macht, dass ihn oder sie am Unterbleiben der Geltendmachung 
während der Einwendungsfrist kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des 
Versehens trifft. Wenn dies bei sämtlichen Beschwerdegründen nicht glaubhaft 
gemacht werden kann, ist die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
jedoch nur teilweise Gründe betroffen sind, ist die Beschwerde in diesen Punkten 
nicht zu behandeln. 

(2) … (2) … 
(3) In Verfahren über Beschwerden nach den §§ 3 Abs. 7a und 24 Abs. 5a 

sind die §§ 7, 8 und 16 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG) 
nicht anzuwenden; solche Beschwerden sind binnen vier Wochen ab dem Tag der 

(3) In Verfahren über Beschwerden nach den §§ 3 Abs. 9 und 24 Abs. 5a 
sind die §§ 7, 8 und 16 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG) 
nicht anzuwenden; solche Beschwerden sind binnen vier Wochen ab dem Tag der 
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Veröffentlichung des Bescheides im Internet schriftlich bei der Behörde 
einzubringen. Partei ist auch der Projektwerber/die Projektwerberin. 

Veröffentlichung des Bescheides im Internet schriftlich bei der Behörde 
einzubringen. Partei ist auch der Projektwerber/die Projektwerberin. Auch bei 
Übermittlung von Akten in elektronischer Form hat die Behörde ein 
Aktenverzeichnis anzuschließen. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
Inkrafttreten, Außerkraftreten, Übergangsbestimmungen Inkrafttreten, Außerkraftreten, Übergangsbestimmungen 

§ 46. (1) bis (26) ... § 46. (1) bis (26) ... 
 (27) Für das Inkrafttreten von durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2017 

neu gefassten oder eingefügten Bestimmungen sowie für den Übergang zur neuen 
Rechtslage gilt Folgendes: 

 § 3 Abs. 2, § 3 Abs. 8, § 3a Abs. 6, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 3, § 10 
Abs. 7, § 17 Abs. 6 und 7, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 3, § 24a Abs. 4, § 24f Abs. 5 
und 13, § 39 Abs. 1, § 40 Abs. 1 und 3 sowie Anhang 1 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft 

Anhang 1 Anhang 1 
UVP UVP im vereinfachten Verfahren 

 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 
UVP UVP im vereinfachten Verfahren 

  Trial Version Spalte Spalte 2 Spalte 3 
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Z 14 a) bis c) … 

d) Erweiterungen 
von 
Flugplätzen1b), 
wenn dadurch die 
Anzahl der 
Flugsteige1c) um 
mindestens 50 % 
oder um 
mindestens 
10 Stück erhöht 
wird; 

 
e) Erweiterungen 

von 
Flugplätzen1b), 
wenn dadurch die 
Abstellflächen1d) 
um mindestens 32 
000 m² erhöht 
oder die 
Abstellflächen1d) 
für die 
Allgemeine 
Luftfahrt um 
mindestens 50 % 
erweitert werden; 

 
 

f) bis g) … 
h) Erweiterungen 

von Flugplätzen1b) 
in schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorien A, D 
oder E, wenn 
dadurch die 
Anzahl der 
Flugsteige 1c) um 
mindestens 
5 Stück erhöht 
wird; 

 
 Trial Version i) Erweiterungen von  




 
 









Z 14 a) bis c) … 
d) Erweiterungen 

von 
Flugplätzen1b), 
wenn dadurch die 
Summe der 
Flugsteige1c) um 
mindestens 50 % 
oder um 
mindestens 
10 Stück – auf 
Großflughäfen1e)  

um mindestens 
20 Stück – erhöht 
wird; 

e) Erweiterungen 
von 
Flugplätzen1b), 
wenn dadurch die 
Summe der 
Abstellflächen1d) 
um mindestens 
32  000 m2 erhöht 
oder die Summe 
der 
Abstellflächen1d) 
für die 

 f) bis g) … 
h) Erweiterungen 

von Flugplätzen1b) 
in schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorien A oder 
E, wenn dadurch 
die Summe der 
Flugsteige1c) um 
mindestens 
5 Stück – auf 
Großflughäfen1e)  

um mindestens 
10 Stück – erhöht 
wird; 

i) Erweiterungen 
von Flugplätzen1b) 
in schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorien A oder 
E, wenn dadurch 
die Summe der 
Abstellflächen1d) 
um mindestens 
16 000 m2 erhöht 
oder die Summe 
der 
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 Luftfahrt um 

mindestens 25 % 
erweitert werden. 

Von lit. b, c, f und g 
ausgenommen ist die 
Errichtung von Pisten 
für Zwecke der 
Militärluftfahrt aus 
Anlass eines Einsatzes 
des Bundesheeres 
gemäß § 2 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 2001 
(WG 2001), BGBl. I 
Nr. 146. 
Von lit. b, c, e, f, g und 
i ausgenommen ist die 
Errichtung und 
Verlängerung von 
Pisten sowie sonstige 
Änderungen von 
Flugplätzen1b), die im 
überwiegenden 
Ausmaß für Zwecke 
der Militärluftfahrt 
genützt werden. 
Von lit. c und g 
ausgenommen sind 
weiters Vorhaben, die 
ausschließlich der 
Erhöhung der 
Flugsicherheit dienen 

Allgemeine 
Luftfahrt um 
 Trial Version mindestens 50  % 
erweitert werden; 
im Fall von 
Großflughäfen 
Erweiterungen, 
wenn dadurch die 
Summe der 
Abstellflächen1d) 

um mindestens 
25 % erhöht wird; 

 Abstellflächen1c) 
 Trial Version für die 
Allgemeine 
Luftfahrt um 
mindestens 25 % 
erweitert werden; 
im Fall von 
Großflughäfen 
Erweiterungen, 
wenn dadurch die 
Summme der 
Abstellflächen1d) 

um mindestens 
12,5 % erhöht 
wird; 
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Z 16 a) Starkstromfreilei-

tungen mit einer 
Nennspannung 
von mindestens 
220 kV und einer 
Länge von 
mindestens 15 
km; 

 b) Starkstromfreilei-
tungen in 
schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorien A oder 
B mit einer 
Nennspannung 
von mindestens 
110 kV und einer 
Länge von 
mindestens 20 km. 

Berechnungsgrund-
lage für Änderungen 
(§ 3a Abs. 2 und 3) von 
lit. a und b ist die 
Leitungslänge. 

Z 16 a) Starkstromfrei-
leitungen mit 
einer 
Nennspannung 
von mindestens 
220 kV und einer 
Länge von 
mindestens 
15 km; 

b) Änderungen 
von 
Starkstrom-
freileitun-
gen mit 
einer Nenn-
spannung 
von 
mindestens 
110 kV auf 
Trassen 
einer 
bestehenden 
Starkstrom-
freileitung 
durch 
Erhöhung 
der 
Nennspannu
ng, wenn 
diese über 
25%, aber 
nicht um 
mehr als 
100%, und 
die 
bestehende 
Leitungslän
ge um nicht 
mehr als 
10% erhöht 
werden; 

c) Starkstromfreilei-
tungen in 
schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorien A oder 
B mit einer 
Nennspannung 
von mindestens 
110 kV und einer 
Länge von 
mindestens 20 km. 

Berechnungsgrundla-
ge für Änderungen 
(§ 3a Abs. 2 und 3) von 
lit. a und c ist die 
Leitungslänge. 
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Z 64   e) Anlagen zur 
Herstellung von 
Roheisen oder 
Rohstahl in 
schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorie D mit 
einer 
Produktionskapazi
tät von mehr als 
250 000 t/a; 

 Trial Version f) Anlagen zur  







 


  


 

    
Z 64   e) Anlagen zur 

Herstellung von 
Roheisen oder 
Rohstahl in 
schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorie D mit 
einer 
Produktionskapazi
tät von mehr als 
375.000 t/a; 

f) Anlagen zur 
Verarbeitung von 
Eisenmetallen 
(Warmwalzen, 
Schmieden mit 
Hämmern) in 
schutzwürdigen 
Gebieten der 
Kategorie D mit 
einer 
Produktionskapazi
tät von mehr als 
375.000 t/a. 
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1) bis 1b) … 1) bis 1b) …. 

1c) Der Flugsteig (Passenger Gate) auf Flughäfen bezeichnet den für die 
Passagiere im Abfertigungsgebäude zum Besteigen des Luftfahrzeuges 
bestimmten Abrufraum. 

1c) Der Flugsteig (Passenger Gate) auf Flughäfen bezeichnet den für die 
Passagiere im Abfertigungsgebäude zum Besteigen des Luftfahrzeuges 
bestimmten Abrufraum. Für die Summe der Flugsteige ist die größte Summe der 
genehmigten Flugsteige der letzten 5 Jahre maßgeblich. 

1d) Abstellflächen gemäß § 1 Zivilflugplatz-Verordnung 1972, 
BGBl. Nr. 313/1972 

1d) Abstellflächen gemäß § 1 Zivilflugplatz-Verordnung 1972, 
BGBl. Nr. 313/1972. Für die Summe der Abstellflächen ist die größte Summe der 
genehmigten Abstellflächen der letzten 5 Jahre maßgeblich. 

 1e) Großflughafen bezeichnet einen Flughafen, auf welchem es zu einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 150.000 Bewegungen (Start oder Landung) pro 
Kalenderjahr kommt. Hiervon sind ausschließlich der Ausbildung dienende 
Bewegungen mit Leichtflugzeugen ausgenommen. 

2) bis 21) … 2) bis 21) … 
 22) Für Anlagen gemäß lit. b bis f, die in integrierten Hüttenwerken gemäß lit. a 

errichtet oder geändert werden, ist eine Einzelfallprüfung gemäß §§ 3 und 3a 
UVP-G 2000 auf die Änderungen der Umweltauswirkungen des integrierten 
Hüttenwerkes insgesamt zu beziehen; § 3a Abs. 1 Z 1 findet keine Anwendung. 

  

Artikel 3 
Änderung des Immissionsschutzgesetzes – Luft 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Artikel I: Artikel I: 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1: Ziele des Gesetzes 
§ 2: Begriffsbestimmungen 

2. Abschnitt: Immissionsüberwachung 

§ 1: Ziele des Gesetzes 
§ 2: Begriffsbestimmungen 

2. Abschnitt: Immissionsüberwachung 
§ 3: Immissionsgrenzwerte und Vorgaben in Bezug auf PM2,5 
§ 3a.: Verpflichtung in Bezug auf den AEI 
§ 3b.: Nationales Ziel für die Reduzierung des AEI 
§ 4: Meßkonzept 

§ 3: Immissionsgrenzwerte und Vorgaben in Bezug auf PM2,5 
§ 3a.: Verpflichtung in Bezug auf den AEI 
§ 3b.: Nationales Ziel für die Reduzierung des AEI 
§ 4: Meßkonzept 
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§ 5: Meßstellen, Meßzentralen 
§ 6: Datenverbund 

3. Abschnitt: Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts 

§ 5: Meßstellen, Meßzentralen 
§ 6: Datenverbund 

3. Abschnitt: Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts 
§ 7: Ausweisung der Überschreitung 
§ 8: Statuserhebung 
§ 9: Emissionskataster 

3a. Abschnitt: Programme 

§ 7: Ausweisung der Überschreitung 
§ 8: Statuserhebung 
§ 9: Emissionskataster 

3a. Abschnitt: Programme 
§ 9a: Erstellung von Programmen 
§ 9b: Grundsätze 

3b. Abscnitt: Umweltprüfung 

§ 9a: Erstellung von Programmen 
§ 9b: Grundsätze 

3b. Abscnitt: Umweltprüfung 
§ 9c: Umweltprüfung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
§ 9d: Grenzüberschreitende Konsultationen bei einer Umweltprüfung 

4. Abschnitt: Maßnahmen 

§ 9c: Umweltprüfung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
§ 9d: Grenzüberschreitende Konsultationen bei einer Umweltprüfung 

4. Abschnitt: Maßnahmen 
§ 10: Anordnung von Maßnahmen 
§ 10a: (entfallen) 
§ 11: (entfallen) 
§ 12: (entfallen) 
§ 11: Grundsätze 
§ 12: Fristen 
§ 13: Maßnahmen für Anlagen 
§ 13a: Sanierung 
§ 14: Maßnahmen für Kraftfahrzeuge 
§ 14a.: Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge nach Abgasklassen 
§ 15: Maßnahmen für Stoffe, Zubereitungen und Produkte 
§ 15a: Verbrennen im Freien 
§ 16: Zusätzliche Maßnahmen 

5. Abschnitt: Vollziehung der Maßnahmen 

§ 10: Anordnung von Maßnahmen 
§ 10a: (entfallen) 
§ 11: (entfallen) 
§ 12: (entfallen) 
§ 11: Grundsätze 
§ 12: Fristen 
§ 13: Maßnahmen für Anlagen 
§ 13a: Sanierung 
§ 14:  Trial Version Maßnahmen für Kraftfahrzeuge
 Trial Version § Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge nach Abgasklassen 
§ 15: Maßnahmen für Stoffe, Zubereitungen und Produkte 
§ 15a: Verbrennen im Freien 
§ 16: Zusätzliche Maßnahmen 

5. Abschnitt: Vollziehung der Maßnahmen 
§ 17: Vollziehung, Behörden 
§ 18: Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen im Sanierungsgebiet 
§ 19: (entfallen) 

5a. Abschnitt: Nationales Ziel für die Reduzierung des AEI 

§ 17: Vollziehung, Behörden 
§ 18: Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen im Sanierungsgebiet 
§ 19: (entfallen) 

5a. Abschnitt: Nationales Ziel für die Reduzierung des AEI 
§ 19.: Programm für die Erreichung des nationalen Ziels für die 

Reduzierung des AEI 
6. Abschnitt: Vorsorge, Berichtspflichten, Kontrolle 

§ 19.: Programm für die Erreichung des nationalen Ziels für die 
 Trial Version Reduzierung des AEI

6. Abschnitt: Vorsorge, Berichtspflichten, Kontrolle 
§ 20: Genehmigungsvoraussetzungen 
 Trial Version § Genehmigungspflicht 
§ 21a.: Genehmigung für IPPC-Anlagen 

§ 20: Genehmigungsvoraussetzungen 
§ 21: Genehmigungspflicht 
§ 21a.: Genehmigung für IPPC-Anlagen 
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§ 22: Verkehrsbedingte Emissionen 
§ 23: Berichtspflichten 
§ 24: Emissionsbilanzen 
§ 25: Emissionserklärung 
§ 26: Kontrollbefugnisse 

6a. Abschnitt: Überschreitung der Alarmwerte 

§ 22: Verkehrsbedingte Emissionen 
§ 23: Berichtspflichten 
§ 24: Emissionsbilanzen 
§ 25: Emissionserklärung 
§ 26: Kontrollbefugnisse 

6a. Abschnitt: Überschreitung der Alarmwerte 
§ 26a: Information der Bevölkerung im Alarmfall 
§ 26b: Aktionsplan 

7. Abschnitt: Heizungsanlagen 

§ 26a: Information der Bevölkerung im Alarmfall 
§ 26b: Aktionsplan 

7. Abschnitt: (entfallen) 
§ 27:  Trial Version Maßnahmen für Heizungsanlagen

8. Abschnitt: Grenzüberschreitende Immissionen 
§ 27: (entfallen) 

8. Abschnitt: Grenzüberschreitende Immissionen 
§ 28: Völkerrechtliche Vereinbarungen 
§ 29: Reduktionsvorgaben 

9. Abschnitt: Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 28: Völkerrechtliche Vereinbarungen 
§ 29: (entfallen) 

9. Abschnitt: Schluß- und Übergangsbestimmungen 
§ 30: Strafbestimmungen 
 Trial Version § (entfallen) 
§ 31: Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 
§ 31a.: Amtsbeschwerde 
§ 32: Verweisung auf andere Bundesgesetze 
§ 33: Vollziehung 
§ 34: Bezugnahme auf Richtlinien 
§ 35: Geschlechtsneutrale Bezeichnungen 

 

§ 30: Strafbestimmungen 
§ 30a: (entfallen) 
§ 31: Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 
§ 31a.: Amtsbeschwerde 
§ 32: Verweisung auf andere Bundesgesetze 
§ 33: Vollziehung 
§ 34: Bezugnahme auf Richtlinien 
§ 35: Geschlechtsneutrale Bezeichnungen 

 

Artikel II: Änderung der Gewerbeordnung 1994 Artikel II: Änderung der Gewerbeordnung 1994 
 Trial Version Artikel Artikel III: Änderung des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen 
Artikel IV: Änderung des Berggesetzes 1975 Artikel IV: Änderung des Berggesetzes 1975 
Artikel V: Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes Artikel V: Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes 
Artikel VI: Änderung des Ozongesetzes Artikel VI: Änderung des Ozongesetzes 
Artikel VII: Inkrafttreten Artikel VII: Inkrafttreten 
Anlage 1: Konzentration Anlage 1: Konzentration 
Anlage 1a: Immissionsgrenzwerte Anlage 1a: Immissionsgrenzwerte 
Anlage 1b: Immissionsgrenzwert für PM2,5 Anlage 1b: Immissionsgrenzwert für PM2,5 
Anlage 2: Deposition Anlage 2: Deposition 
(Anm.: Anlage 3 aufgehoben) (Anm.: Anlage 3 aufgehoben) 
Anlage 4: Alarmwerte Anlage 4: Alarmwerte 
Anlage 5: Zielwerte Anlage 5: Zielwerte 
Anlage 5a: Zielwert für Stickstoffdioxid Anlage 5a: Zielwert für Stickstoffdioxid 
Anlage 5b: Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren Anlage 5b: (entfallen) 
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Anlage 5c: Zielwert für PM2,5 Anlage 5c: (entfallen) 
Anlage 6: Allgemeine Bestimmungen Anlage 6: Allgemeine Bestimmungen 
Anlage 7: Umweltprüfung Anlage 7: Umweltprüfung 
Anlage 8: Verpflichtung in Bezug auf den AEI Anlage 8: Verpflichtung in Bezug auf den AEI 

Artikel I Artikel I 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Immissionsüberwachung Immissionsüberwachung 

Immissionsgrenzwerte und Vorgaben in Bezug auf PM2,5 Immissionsgrenzwerte und Vorgaben in Bezug auf PM2,5 
 Trial Version § § 3. (1) und (2) ... 
(3) Für Stickstoffdioxid und PM2,5 gelten zusätzlich im gesamten 

Bundesgebiet die in den Anlagen 5a und 5c festgelegten Zielwerte, für Arsen, 
Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren gelten die in der Anlage 5b festgelegten 
Zielwerte. 

(3) Für Stickstoffdioxid gilt zusätzlich im gesamten Bundesgebiet der in 
Anlage 5a festgelegte Zielwert. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
  

Meßstellen, Meßzentralen Meßstellen, Meßzentralen 
§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) Sofern die begründete Annahme besteht, daß ein Schutzgut (§ 2 Abs. 6) 

gefährdet ist, kann der Landeshauptmann 
(2) Sofern die begründete Annahme besteht, dass ein Schutzgut (§ 2 Abs. 6) 

gefährdet ist, kann der Landeshauptmann 
 1. …  1. … 
 2. zur Erhebung der Immissionsbelastung durch jene Luftschadstoffe, für 

die kein Immissionsgrenz- oder –zielwert in den Anlagen 1, 2 und 5b 
oder in einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 festgelegt ist, 

 2. zur Erhebung der Immissionsbelastung durch jene Luftschadstoffe, für 
die kein Immissionsgrenz- oder –zielwert in den Anlagen 1 oder 2 oder 
in einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 festgelegt ist, 

Vorerkundungsmessungen durchführen; diese Messungen können auch der 
Bestimmung der Lage von Meßstellen dienen. 

Vorerkundungsmessungen durchführen; diese Messungen können auch der 
Bestimmung der Lage von Meßstellen dienen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
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3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts 

Ausweisung der Überschreitung Ausweisung der Überschreitung 
§ 7. (1) Sofern an einer gemäß § 5 betriebenen Messstelle eine 

Überschreitung eines in den Anlagen 1, 2, 4 oder 5 oder in einer Verordnung nach 
§ 3 Abs. 5 festgelegten Immissionsgrenz-, Immissionsziel- oder Alarmwerts 
festgestellt wird, hat der Landeshauptmann diese Überschreitung im 
Monatsbericht, sofern es sich um einen Halbstundenmittelwert, einen Mittelwert 
über acht Stunden oder einen Tagesmittelwert handelt, oder im Jahresbericht (§ 4 
Abs. 2 Z 8 lit. c), sofern es sich um einen Halbjahresmittelwert, einen 
Jahresmittelwert oder einen Wert mit jahresbezogenen 
Überschreitungsmöglichkeiten handelt, auszuweisen und festzustellen, ob die 
Überschreitung des Immissionsgrenzwerts oder des Immissionszielwerts gemäß 
Anlage 5b oder 5c auf 

§ 7. (1) Sofern an einer gemäß § 5 betriebenen Messstelle eine 
Überschreitung eines in den Anlagen 1, 2, 4 oder 5 oder in einer Verordnung nach 
§ 3 Abs. 5 festgelegten Immissionsgrenz-, Immissionsziel- oder Alarmwerts 
festgestellt wird, hat der Landeshauptmann diese Überschreitung im 
Monatsbericht, sofern es sich um einen Halbstundenmittelwert, einen Mittelwert 
über acht Stunden oder einen Tagesmittelwert handelt, oder im Jahresbericht (§ 4 
Abs. 2 Z 8 lit. c), sofern es sich um einen Halbjahresmittelwert, einen 
Jahresmittelwert oder einen Wert mit jahresbezogenen 
Überschreitungsmöglichkeiten handelt, auszuweisen und festzustellen, ob die 
Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts auf 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
zurückzuführen ist.  Trial Version zurückzuführen ist.

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Statuserhebung Statuserhebung 

§ 8. (1) Der Landeshauptmann hat innerhalb von neun Monaten ab der 
Ausweisung der Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts oder 
Immissionszielwerts gemäß Anlage 5b oder 5c eine Statuserhebung gemäß Abs. 2 
zu erstellen, wenn 

§ 8. (1) Der Landeshauptmann hat innerhalb von neun Monaten ab der 
Ausweisung der Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts eine Statuserhebung 
gemäß Abs. 2 zu erstellen, wenn 

 Trial Version            
     



 Trial Version            



 2. …  2. … 
zurückzuführen ist. zurückzuführen ist. 

(1a) … (1a) … 
(2) Die Statuserhebung ist für den Beurteilungszeitraum (§ 2 Abs. 9), in dem 

die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts oder Immissionszielwerts gemäß 
(2) Die Statuserhebung ist für den Beurteilungszeitraum (§ 2 Abs. 9), in dem 

die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts oder des AEI aufgetreten ist, zu 
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Anlage 5b oder 5c oder des AEI aufgetreten ist, zu erstellen und hat jedenfalls zu 
enthalten: 

erstellen und hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
(3) Der Landeshauptmann hat für jeden in den Anlagen 1 und 2 oder in einer 

Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten Luftschadstoff eine eigene 
Statuserhebung zu erstellen. Überschreitungen eines Immissionsgrenzwerts für 
denselben Luftschadstoff an zwei oder mehreren Messstellen können in einer 
Statuserhebung zusammengefasst werden. Überschreitungen eines 
Immissionsgrenzwerts und Immissionszielwerts gemäß Anlage 5b für denselben 
Luftschadstoff an zwei oder mehreren Messstellen oder für verschiedene 
Luftschadstoffe können in einer Statuserhebung zusammengefasst werden, wenn 
sie sich im gleichen Beurteilungszeitraum ereignet haben. Für Überschreitungen 
von Immissionszielwerten gemäß Anlage 5b ist die Statuserhebung abweichend 
von Abs. 1 erstmals am 1. Jänner 2011 vorzulegen, sofern im Jahresbericht für 
das Jahr 2007 Überschreitungen ausgewiesen wurden. Für die Schadstoffe PM10 
und PM2,5 kann eine gemeinsame Statuserhebung erstellt werden. 

(3) Der Landeshauptmann hat für jeden in den Anlagen 1 oder 2 oder in 
einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten Luftschadstoff eine eigene 
Statuserhebung zu erstellen. Überschreitungen eines Immissionsgrenzwerts für 
denselben Luftschadstoff an zwei oder mehreren Messstellen können in einer 
Statuserhebung zusammengefasst werden. Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte für PM10, PM2,5, Arsen, Kadmium, Nickel und 
Benzo(a)pyren können in einer gemeinsamen Statuserhebung zusammengefasst 
werden, wenn sie sich im gleichen Beurteilungszeitraum ereignet haben. 

(3a) bis (6) ... (3a) bis (6) ... 
(7) Die Erstellung einer Statuserhebung kann unterbleiben, wenn für den 

betreffenden Luftschadstoff 
(7) Die Erstellung einer Statuserhebung kann unterbleiben, wenn für den 

betreffenden Luftschadstoff 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts oder Immissionszielwerts 

gemäß Anlage 5b oder 5c an einer Messstelle innerhalb des ermittelten 
(Abs. 2 Z 4) oder ausgewiesenen Sanierungsgebiets (§ 9a Abs. 1) auftritt 
und 

 3. die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts an einer Messstelle 
innerhalb des ermittelten (Abs. 2 Z 4) oder ausgewiesenen 
Sanierungsgebiets (§ 9a Abs. 1) auftritt und 

 4. ...  4. ... 
(8) und (9) ... (8) und (9) ... 

3a. Abschnitt 3a. Abschnitt 
Programme Programme 

Erstellung von Programmen Erstellung von Programmen 
§ 9a. (1) Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) hat der 

Landeshauptmann unter Bedachtnahme auf nationale Programme gemäß § 6 des 
Emissionshöchstmengengesetzes-Luft, BGBl. I Nr. 34/2003, Pläne und 

§ 9a. (1) Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) hat der 
Landeshauptmann unter Bedachtnahme auf nationale Programme gemäß § 6 des 
Emissionshöchstmengengesetzes-Luft, BGBl. I Nr. 34/2003, Pläne und 
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 Trial Version Programme gemäß §   Trial Version  13 des Ozongesetzes, BGBl. Nr. 210/1992 und die 
österreichische Klimastrategie gemäß §  Trial Version 1 Abs. 2 des Emissionszertifikategesetzes, 
BGBl. I Nr. 46/2004, sowie unter Nutzung von Synergieeffekten mit lokalen, 
regionalen und bundesweiten Energie- und Klimaschutzmaßnahmen 

Programme gemäß § 13 des Ozongesetzes, BGBl. Nr. 210/1992 und erarbeiteten 
Maßnahmen gemäß § 3 des Klimaschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 106/2011, sowie 
unter Nutzung von Synergieeffekten mit lokalen, regionalen und bundesweiten 
Energie-  Trial Version und Klimaschutzmaßnahmen 

 1. auf Grundlage der Statuserhebung (§ 8) und eines allenfalls erstellten 
Emissionskatasters (§ 9), 

 2. unter Berücksichtigung der Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 5 und 6, 
 3. unter Berücksichtigung der Grundsätze gemäß § 9b, 
 4. unter Heranziehung der Zeitpunkte, bis zu denen die Grenz- und 

Zielwerte gemäß der Richtlinie 2008/50/EG eingehalten werden müssen 
und 

 5. auf Grundlage des Programms für die Erreichung des nationalen Ziels für 
die Reduzierung des AEI gemäß § 19 

ein Programm zu erstellen. Darin sind jene Maßnahmen festzulegen, die 
ergriffen werden, um die Emissionen, die zur Überschreitung des 
Immissionsgrenzwerts gemäß Anlage 1 oder 2 oder des Immissionszielwerts 
gemäß Anlage 5b oder 5c, einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 oder des AEI 
geführt haben, in einem Ausmaß zu reduzieren, dass die Einhaltung folgender 
Grenzwerte und die soweit wie mögliche Einhaltung der folgenden Zielwerte 

 1. auf Grundlage der Statuserhebung (§ 8) und eines allenfalls erstellten 
Emissionskatasters (§ 9), 

 2. unter Berücksichtigung der Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 5 und 6, 
 3. unter Berücksichtigung der Grundsätze gemäß § 9b, 
 4. unter Heranziehung der Zeitpunkte, bis zu denen die Grenz- und 

Zielwerte gemäß der Richtlinie 2008/50/EG eingehalten werden müssen 
und 

 5. auf Grundlage des Programms für die Erreichung des nationalen Ziels für 
die Reduzierung des AEI gemäß § 19 

ein Programm zu erstellen. Darin sind jene Maßnahmen festzulegen, die 
ergriffen werden, um die Emissionen, die zur Überschreitung des 
Immissionsgrenzwerts gemäß Anlage 1 oder 2 oder einer Verordnung nach § 3 
Abs. 5 oder des AEI geführt haben, in einem Ausmaß zu reduzieren, dass die 
Einhaltung folgender Grenzwerte,  

 
 – des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a mit nicht mehr als 35 

Überschreitungen pro Jahr, 
 – des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß 

Anlage 1a, 
 – des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a, 
 – des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b, 
 – eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten 

Immissionsgrenzwertes, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a, 
 – eines Grenzwertes gemäß Anlage 5b oder 
 – eines Zielwerts gemäß den Anlagen 5b und 5c 

 – des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a mit nicht mehr als 35 
Überschreitungen pro Jahr, 

 – des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß 
Anlage 1a, 

 – des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a, 
 – des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b, 
 – eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten 

Immissionsgrenzwertes, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a oder 
 – des Grenzwertes für Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo(a)pyren gemäß 

Anlage 1a 
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gewährleistet wird oder im Fall des § 8 Abs. 1a der Verpflichtung in Bezug 

auf den AEI nachgekommen wird. Bei Überschreitung des AEI hat der 
Landeshauptmann Maßnahmen festzulegen, die in dem Programm gemäß § 19 
enthalten sind. Im Programm hat der Landeshauptmann das Sanierungsgebiet (§ 2 
Abs. 8) festzulegen. Ein Entwurf des Programms ist längstens 18 Monate nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts 
stattgefunden hat, auf der Internetseite des Landes zu veröffentlichen. Falls der 
Entwurf vorsieht, Maßnahmen gemäß dem 4. Abschnitt mit Verordnung gemäß 
§ 10 vorzuschreiben, ist der Entwurf für diese Verordnung zusammen mit dem 
Entwurf des Programms auf der Internetseite des Landes zu veröffentlichen. 
Jedermann kann zum Entwurf des Programms binnen sechs Wochen Stellung 
nehmen. Die in ihrem Wirkungsbereich berührten Bundesminister sowie die 
gesetzlich eingerichteten Interessenvertretungen sind von der Veröffentlichung 
des Entwurfs und der Möglichkeit zur Stellungnahme in Kenntnis zu setzen. Die 
Stellungnahmen sind bei der Erstellung des Programms in angemessener Weise 
zu berücksichtigen. 

gewährleistet wird oder im Fall des § 8 Abs. 1a der Verpflichtung in Bezug 
auf den AEI nachgekommen wird. Bei Überschreitung des AEI hat der 
Landeshauptmann Maßnahmen festzulegen, die in dem Programm gemäß § 19 
enthalten sind. Im Programm hat der Landeshauptmann das Sanierungsgebiet (§ 2 
Abs. 8) festzulegen. Ein Entwurf des Programms ist längstens 18 Monate nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts 
stattgefunden hat, auf der Internetseite des Landes zu veröffentlichen. Falls der 
Entwurf vorsieht, Maßnahmen gemäß dem 4. Abschnitt mit Verordnung gemäß 
§ 10 vorzuschreiben, ist der Entwurf für diese Verordnung zusammen mit dem 
Entwurf des Programms auf der Internetseite des Landes zu veröffentlichen. 
Jedermann kann zum Entwurf des Programms binnen sechs Wochen Stellung 
nehmen. Die in ihrem Wirkungsbereich berührten Bundesminister sowie die 
gesetzlich eingerichteten Interessenvertretungen sind von der Veröffentlichung 
des Entwurfs und der Möglichkeit zur Stellungnahme in Kenntnis zu setzen. Die 
Stellungnahmen sind bei der Erstellung des Programms in angemessener Weise 
zu berücksichtigen. 

(2) bis (7) ... (2) bis (7) ... 
(8) Das Programm ist spätestens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem 

die Grenz- oder Zielwertüberschreitung gemessen oder die Überschreitung des 
AEI durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ausgewiesen wurde, auf der Internetseite des Landes und auf 
der Internetseite des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft kundzumachen. Der Landeshauptmann bzw. der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in 
den Fällen des Abs. 7 hat die Informationen über das Programm gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG zu erstellen. Diese Informationen sind 
vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft gesammelt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
2008/50/EG an die Europäische Kommission zu übermitteln. 

(8) Das Programm ist spätestens 18 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem 
die Grenz- oder Zielwertüberschreitung gemessen oder die Überschreitung des 
AEI durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ausgewiesen wurde, auf der Internetseite des Landes und auf 
der Internetseite des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft kundzumachen. Der Landeshauptmann bzw. der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in 
den Fällen des Abs. 7 hat die Informationen über das Programm gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 2008/50/EG zu erstellen. Diese Informationen sind 
vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft gesammelt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
2008/50/EG an die Europäische Kommission zu übermitteln. 

(9) ... (9) ... 
(10) Überschreitet der Wert eines Luftschadstoffs den Grenz- oder Zielwert 

gemäß Anlage 1, 2, 5b oder 5c oder einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 oder den 
Alarmwert gemäß Anlage 4 infolge der Emissionen in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder besteht die Gefahr einer solchen 
Überschreitung, hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

(10) Überschreitet der Wert eines Luftschadstoffs den Grenzwert gemäß 
Anlage 1 oder 2 oder einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 oder den Alarmwert 
gemäß Anlage 4 infolge der Emissionen in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder besteht die Gefahr einer solchen Überschreitung, hat 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
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und Wasserwirtschaft Konsultationen mit den zuständigen Behörden des anderen 
Mitgliedstaates einzuleiten mit dem Ziel, das Problem zu beheben. Wenn die 
Statuserhebung ergibt, dass die Überschreitung eines Grenz- oder Zielwerts 
ausschließlich durch Emissionen im Ausland verursacht wurde, entfällt die 
Erstellung eines Programms gemäß Abs. 1 und 4. 

Konsultationen mit den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates 
einzuleiten mit dem Ziel, das Problem zu beheben. Wenn die Statuserhebung 
ergibt, dass die Überschreitung eines Grenz- oder Zielwerts ausschließlich durch 
 Trial Version Emissionen im Ausland verursacht wurde, entfällt die Erstellung eines        
Programms gemäß Abs. 1 und 4. 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
Maßnahmen Maßnahmen 

Anordnung von Maßnahmen Anordnung von Maßnahmen 
§ 10. (1) Maßnahmen gemäß den §§ 13 bis 16 sind auf Grundlage des 

Programms gemäß § 9a vom Landeshauptmann oder Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sofern dieser gemäß § 9a 
Abs. 7 zuständig ist, spätestens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Grenzwertüberschreitung festgestellt oder die Überschreitung des AEI durch den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
ausgewiesen wurde, mit Verordnung anzuordnen. In der Verordnung ist das 
Sanierungsgebiet, in dem die jeweilige Maßnahme gilt, festzulegen. Weiters ist 
anzugeben, ob die Maßnahmen direkt wirken oder von der Behörde (§ 17) mit 
Bescheid anzuordnen sind. Es können auch über das Programm hinausgehende 
Maßnahmen angeordnet werden, sofern diese nicht dem Inhalt des Programms 
widersprechen und nicht unverhältnismäßig in bestehende Rechte eingreifen. 

§ 10. (1) Maßnahmen gemäß den §§ 13 bis 16 sind auf Grundlage des 
Programms gemäß § 9a vom Landeshauptmann oder Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sofern dieser gemäß § 9a 
Abs. 7 zuständig ist, spätestens 21 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die 
Grenzwertüberschreitung festgestellt oder die Überschreitung des AEI durch den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
ausgewiesen wurde, mit Verordnung anzuordnen. In der Verordnung ist das 
Sanierungsgebiet, in dem die jeweilige Maßnahme gilt, festzulegen. Weiters ist 
anzugeben, ob die Maßnahmen direkt wirken oder von der Behörde (§ 17) mit 
Bescheid anzuordnen sind. Es können auch über das Programm hinausgehende 
Maßnahmen angeordnet werden, sofern diese nicht dem Inhalt des Programms 
widersprechen und nicht unverhältnismäßig in bestehende Rechte eingreifen. 

(2) Für Zielwerte gemäß Anlage 5b und 5c gilt Abs. 1 sinngemäß.  

(3) und (4) … (3) bis (4) … ... 
Maßnahmen für Kraftfahrzeuge Maßnahmen für Kraftfahrzeuge 

§ 14. (1) und (2) … § 14. (1) und (2) … 
(2a) Die Ausnahmen gemäß Abs. 2 Z 6 gelten für Lastkraftwagen der Klasse 

N und Omnibusse bis 1. August 2011 auch für die Euroklassen 3 und 4, bis 
31. Dezember 2015 auch für die Euroklasse 4. 

 

(3) bis (6d) ... (3) bis (6d) ... 
(7) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, Personen, die gegen 

zeitliche und räumliche Beschränkungen verstoßen, am Lenken und an der 
Inbetriebnahme des Fahrzeuges zu hindern. Zu diesem Zweck sind, falls 

(7) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, Personen, die gegen 
zeitliche und räumliche Beschränkungen oder gegen 
Geschwindigkeitsbeschränkungen verstoßen, am Lenken und an der 
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erforderlich, Zwangsmaßnahmen wie die Abnahme der Fahrzeugschlüssel, das 
Absperren oder die Einstellung des Fahrzeuges, das Anlegen technischer Sperren, 
die Abnahme des Führerscheines und dergleichen anzuwenden. 

Inbetriebnahme des Fahrzeuges zu hindern. Zu diesem Zweck sind, falls 
erforderlich, Zwangsmaßnahmen wie die Abnahme der Fahrzeugschlüssel, das 
Absperren oder die Einstellung des Fahrzeuges, das Anlegen tec Trial Version hnischer Sperren, 
die Abnahme des Führerscheines und dergleichen anzuwenden. Die 
Bestimmungen des § 100 Abs. 3a und Abs. 3b StVO 1960, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(8) ... (8) ... 
Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge nach Abgasklassen Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge nach Abgasklassen 

§ 14a. (1) An Kraftfahrzeugen, die aufgrund ihrer Einstufung in eine 
Abgasklasse von allfälligen Beschränkungen und Fahrverboten gemäß § 14 
ausgenommen sind oder ausgenommen werden können, ist eine von außen 
erkennbare Kennzeichnung anzubringen, aus der ersichtlich ist, in welche 
Abgasklasse das jeweilige Fahrzeug fällt. Diese Abgasklassen-Kennzeichnung ist 
in Form eines Aufklebers bei Fahrzeugen mit Windschutzscheibe an der 
Innenseite der Windschutzscheibe dauerhaft und von außen gut lesbar 
anzubringen, bei Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe in unmittelbarer Nähe der 
Begutachtungsplakette. Aus der Abgasklassen-Kennzeichnung muss eine 
Identifizierung des Fahrzeuges möglich sein. 

§ 14a. (1) An Kraftfahrzeugen, die aufgrund ihrer Einstufung in eine 
Abgasklasse von allfälligen Beschränkungen und Fahrverboten gemäß § 14 oder 
§ 16 ausgenommen sind oder ausgenommen werden können, ist eine von außen 
erkennbare Kennzeichnung anzubringen, aus der ersichtlich ist, in welche 
Abgasklasse das jeweilige Fahrzeug fällt. Diese Abgasklassen-Kennzeichnung ist 
in Form eines Aufklebers bei Fahrzeugen mit Windschutzscheibe an der 
Innenseite der Windschutzscheibe dauerhaft und von außen gut lesbar 
anzubringen, bei Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe in unmittelbarer Nähe der 
Begutachtungsplakette. Aus der Abgasklassen-Kennzeichnung muss eine 
Identifizierung des Fahrzeuges möglich sein. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Vollziehung der Maßnahmen Vollziehung der Maßnahmen 

Vollziehung, Behörde Vollziehung, Behörde 
§ 17. (1) bis (3) ... § 17. (1) bis (3) ... 
(4) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde oder 

des Landeshauptmannes entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat, sofern 
nicht nach den gemäß Abs. 1 für die Zuständigkeit anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften eine andere Rechtsmittelbehörde zuständig ist. 

(4) Über Beschwerden gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde 
oder des Landeshauptmannes entscheidet das zuständige Verwaltungsgericht. 
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6. Abschnitt 6. Abschnitt 
Vorsorge, Berichtspflichten, Kontrolle Vorsorge, Berichtspflichten, Kontrolle 

Genehmigungsvoraussetzungen Genehmigungsvoraussetzungen 
§ 20. (1) und (2) ... § 20. (1) und (2) ... 
(3) Sofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine 

emissionserhöhende Anlagenerweiterung oder ein Neubau einer straßenrechtlich 
genehmigungspflichtigen Straße oder eines Straßenabschnittes genehmigt werden 
soll, bereits mehr als 35 Überschreitungen des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß 
Anlage 1a oder eine Überschreitung 

(3) Sofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine 
emissionserhöhende Anlagenerweiterung oder ein Neubau einer straßenrechtlich 
genehmigungspflichtigen Straße oder eines Straßenabschnittes genehmigt werden 
soll, bereits mehr als 35 Überschreitungen des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß 
Anlage 1a oder eine Überschreitung 

 – des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß 
Anlage 1a, 

 – des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß 
Anlage 1a, 

 – des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a,  – des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a, 
 – des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b,  – des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b, 
 – eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten 

Immissionsgrenzwertes, 
 – eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 festgelegten 

Immissionsgrenzwertes, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a,  – des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a,  – des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a,  – des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a, 
 – des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a oder  – des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a oder 
 – eines Grenzwertes gemäß Anlage 5b  – des Grenzwertes für Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo(a)pyren gemäß 

Anlage 1a 
(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Genehmigung für IPPC-Anlagen Genehmigung für IPPC-Anlagen 
§ 21a. (1) Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über die 

integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC-
Richtlinie), ABl. Nr. L 24 vom 15. Jänner 2008 S. 8, genannt sind und keiner 
bundesgesetzlichen Genehmigungspflicht hinsichtlich der Luftreinhaltung 
unterliegen, bedürfen bei Errichtung oder wesentlicher Änderung einer 
Genehmigung nach diesem Bundesgesetz. Die zuständige Behörde ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

§ 21a. (1) Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 17. Dezember 2010 S. 17 
(IE-Richtlinie), genannt sind und keiner bundesgesetzlichen Genehmigungspflicht 
hinsichtlich der Luftreinhaltung unterliegen, bedürfen bei Errichtung oder 
wesentlicher Änderung einer Genehmigung nach diesem Bundesgesetz. Die 
zuständige Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Für IPPC-Anlagen sind die Bestimmungen der §§ 37 Abs. 4 Z 4, 39 (2) Für IPPC-Anlagen sind die Bestimmungen der §§ 37 Abs. 4 Z 4, 39 
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Abs. 1 Z 6 und Abs. 3, 43 Abs. 3, 47 Abs. 3 und 51 Abs. 1, 3 und 4, soweit sie 
das Umweltmedium Luft betreffen, sowie der §§ 39 Abs. 4 und 5, 40 und 43 
Abs. 4 AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, sinngemäß anzuwenden. Bei Anlagen 
gemäß Anhang I Nummer 6.6 der IPPC-Richtlinie können die Anforderungen an 
die Überwachung der Emissionen einer Kosten-Nutzen- Trial Version Analyse Rechnung tragen. 

Abs. 1 Z 6 und Abs. 3 Z 1 bis Z 8 und Z 10 bis Z 11, 43 Abs. 3, 47 Abs. 3, 47a 
und 51 Abs. Trial Version  1, 2a Z 2, Abs. 3 und 4, soweit sie das Umweltmedium Luft 
betreffen, sowie der §§ 39 Abs. 4 und 5, 40, 43 Abs. 4 und 43a AWG 2002, 
BGBl. I Nr. 102/2002, sinngemäß anzuwenden. Bei Anlagen gemäß Anhang  Trial Version I 
Nummer 6.6 der IE-Richtlinie gelten § 43 Abs. Trial Version  3 und 4, § 47 Abs. 3 und § 47a 
AWG 2002 unbeschadet der Bestimmungen des Tierschutzgesetzes. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
(6) Eine bestehende IPPC-Anlage gemäß Abs. 1 hat den Anforderungen der 

§§ 43 Abs. 3 und 47 Abs. 3 AWG 2002, soweit sie das Umweltmedium Luft 
betreffen, spätestens am 31. Oktober 2007 zu entsprechen. § 57 Abs. 1 AWG 2002 
gilt sinngemäß. 

 

Berichtspflichten Berichtspflichten 
§ 23. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft hat alle drei Jahre, erstmals 2000, dem Nationalrat einen 
schriftlichen Bericht über 

§ 23. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat alle drei Jahre, erstmals 2000, dem Nationalrat einen 
schriftlichen Bericht über 

 1. den Zustand, die Entwicklung und die Prognose der Immissionen von 
Luftschadstoffen, für die in den Anlagen 1, 2 und 5b oder in einer 
Verordnung nach § 3 Abs. 5 Immissionsgrenz- oder -zielwerte festgelegt 
sind, 

 1. den Zustand, die Entwicklung und die Prognose der Immissionen von 
Luftschadstoffen, für die in den Anlagen 1 oder 2 oder in einer 
Verordnung nach § 3 Abs. 5 Immissionsgrenzwerte festgelegt sind, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
vorzulegen. vorzulegen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Emissionserklärung Emissionserklärung 

§ 25. (1) ... § 25. (1) ... 
(2) Der Verpflichtung nach Abs. 1 kann durch die Vorlage einer 

Emissionserklärung gemäß § 10 Abs. 7 Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen 
nachgekommen werden. 

(2) Der Verpflichtung nach Abs. 1 kann durch die Vorlage einer 
Emissionserklärung gemäß § 38 Emmissionsschutzgesetz für Kesselanlagen 2013, 
BGBl. I Nr. 127/2013 nachgekommen werden. 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 
Heizungsanlagen Heizungsanlagen 

 Trial Version Maßnahmen für Heizungsanlagen Maßnahmen für Heizungsanlagen 
§ 27. Die Begrenzung der Emissionen aus Heizungsanlagen (§ 2 Abs. 12)  
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zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) erfolgt durch 
landesrechtlich festzulegende Maßnahmen. 

8. Abschnitt 8. Abschnitt 
Grenzüberschreitende Immissionen Grenzüberschreitende Immissionen 

Reduktionsvorgaben Reduktionsvorgaben 
§ 29. Die Bundesregierung kann mit Verordnung in einem zeitlich 

terminisierten Stufenplan Vorgaben zur Reduktion der Emissionen festlegen, für 
deren Reduktion eine Verpflichtung aus völkerrechtlichen Vereinbarungen 
besteht. 

 

9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Schluß- und Übergangsbestimmungen Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 
§ 30. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe 

bedrohten Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu 
bestrafen 

§ 30. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe 
bedrohten Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist zu 
bestrafen 

 Trial Version    1.  bis 3. … 
 4.  mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, wer einer gemäß §§ 14 und 16 Abs. 1 

Z 4 erlassenen und entsprechend kundgemachten Anordnung gemäß § 10 
zuwiderhandelt. 

 4.  mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, wer einer gemäß §§ 14 oder 16 Abs. 1 
Z 4 erlassenen und entsprechend kundgemachten Anordnung in einer 
Verordnung gemäß § 10 zuwiderhandelt, wovon insbesondere die 
fehlende, falsche oder fehlerhafte Kennzeichnung gemäß einer aufgrund 
von § 14a Abs. 4 erlassenen Verordnung umfasst ist. 

Bei einer Verwaltungsübertretung im Sinne der Z 4 kann im Fall von 
Überschreitungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung eine 
Organstrafverfügung (§ 50 VStG) in Höhe von 50 Euro verhängt werden, sofern 
die Überschreitung nicht mehr als 30 km/h beträgt. Im Fall von Übertretungen 
von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen kann eine Organstrafverfügung in 
Höhe von 70 Euro verhängt werden. 

Bei einer Verwaltungsübertretung im Sinne der Z 4 kann im Fall von 
Überschreitungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung, sofern die 
Überschreitung nicht mehr als 30 km/h beträgt, sowie im Fall von Übertretungen 
von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen eine Organstrafverfügung (§ 50 
VStG) in Höhe von 90 Euro verhängt werden. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Amtsbeschwerde Amtsrevision 

§ 31a. Der Landeshauptmann ist berechtigt, gegen Bescheide des 
Unabhängigen Verwaltungssenats in Berufungsverfahren gegen Bescheide 

§ 31a. Der Landeshauptmann ist berechtigt, gegen Beschlüsse und 
Erkenntnisse eines Verwaltungsgerichts in Beschwerdeverfahren gegen 
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 Trial Version gemäß § 30 Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof 
zu erheben. 

Bescheide gemäß § 30 Revision wegen Rechtswidrigkeit an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 33. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: § 33. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. hinsichtlich des § 14 Abs. 1 und 6d der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technik, und 

 3. hinsichtlich des § 14 Abs. 6d der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, und 

 4. ...  4. ... 
(Anm.: Änderung des Ozongesetzes, BGBl. Nr. 210/1992) (Anm.: Änderung des Ozongesetzes, BGBl. Nr. 210/1992) 

Artikel VII Artikel VII 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) bis (7) ... (1) bis (7) ... 
 (8) Die Inhaltsübersicht, Art. I § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, 

1a, 2, 3 und 7 Z 3, § 9a Abs. 1, 1a, 8 und 10, § 10 Abs. 1 und 3a, § 14, Abs. 2a 
und 7, § 14a Abs. 1, § 17 Abs. 4, § 20 Abs. 3, § 21a Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1 Z 1, 
§ 25 Abs. 2, § 30 Abs. 1 Z 4 und letzter Satz, § 31a samt Überschrift und § 33 Z 3 
sowie die Anlagen 1a, 1b und 6 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, 
BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten Art. I § 10 Abs. 2, § 21a Abs. 6, der 7. Abschnitt, § 29 sowie 
die Anlagen 5b und 5c außer Kraft. 

Anlage 1a: Immissionsgrenzwerte Anlage 1a: Immissionsgrenzwerte 
Als Immissionsgrenzwert der Konzentration zum dauerhaften Schutz der 

menschlichen Gesundheit in ganz Österreich gelten die Werte in nachfolgender 
Tabelle: 

Als Immissionsgrenzwert der Konzentration zum dauerhaften Schutz der 
menschlichen Gesundheit in ganz Österreich gelten die Werte in nachfolgender 
Tabelle: 

Konzentrationswerte in µg/m3 (ausgenommen CO: angegeben in mg/m3) Konzentrationswerte in µg/m3 (ausgenommen CO: angegeben in mg/m3; 
Arsen, Kadmium, Nickel, Benzo(a)pyren: angegeben in ng/m3) 
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________________ 

Luftschadstoff HMW MW8 TMW JMW 
Schwefeldioxid 200 *)  120  
Kohlenstoffmonoxid  10   
Stickstoffdioxid 200    Trial Version 30 **)
 Trial Version Schwebestaub (Anm.: tritt am 31. 12. 2004 außer Kraft) 
PM10   50 ***) 40 
Blei in PM10    0,5 
Benzol    5 
     
     
     
     

 

Luftschadstoff HMW MW8 TMW JMW 
Schwefeldioxid 200 *)  120  
Kohlenstoffmonoxid  10   
Stickstoffdioxid 200   30 **) 
PM10   50 ***) 40 
Blei in PM10    0,5 
Benzol    5 
Arsen    6 ****) 
Kadmium    5 ****) 
Nickel    20 ****) 
Benzo(a)pyren     Trial Version 1 ****)

 _______________ 
*) Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 
Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr bis zu einer Konzentration von 350 
µg/m3 gelten nicht als Überschreitung. 

*) Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 
Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr bis zu einer Konzentration von 
350 µg/m3 gelten nicht als Überschreitung. 

**) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m3 ist ab 1. Jänner 2012 einzuhalten. 
Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m3 bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und 
wird am 1. Jänner jedes Jahres bis 1. Jänner 2005 um 5 µg/m3 verringert. Die 
Toleranzmarge von 10 µg/m3 gilt gleich bleibend ab 1. Jänner 2005 bis 
31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m3 gilt gleich bleibend ab 
1. Jänner 2010. Im Jahr 2012 ist eine Evaluierung der Wirkung der 
Toleranzmarge für die Jahre 2010 und 2011 durchzuführen. Auf Grundlage dieser 
Evaluierung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend gegebenenfalls den Entfall der Toleranzmarge mit 
Verordnung anzuordnen. 

**) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m3 ist ist ab 1. Jänner 2012 einzuhalten. 
Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m3 ist bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
und wird am 1. Jänner jedes Jahres bis 1. Jänner 2005 um 5 µg/m3  verringert. Die 
Toleranzmarge von 10 µg/m3 gilt gleich bleibend ab 1. Jänner 2005 bis 
31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m3 gilt gleich bleibend ab 
1. Jänner 2010. Im Jahr 2012 ist eine Evaluierung der Wirkung der 
Toleranzmarge für die Jahre 2010 und 2011 durchzuführen. Auf Grundlage dieser 
Evaluierung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend gegebenenfalls den Entfall der Toleranzmarge mit 
Verordnung anzuordnen. 

***) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: ab 
In-Kraft-Treten des Gesetzes bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. 

***) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: ab 
Inkrafttreten des Gesetzes bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. 

 ****) Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion als Durchschnitt eines Kalenderjahres. 

Anlage 1b: Immissionsgrenzwert für PM2,5 Anlage 1b: Immissionsgrenzwert für PM2,5 
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zu § 3 Abs. 1 zu § 3 Abs. 1 
Als Immissionsgrenzwert der Konzentration von PM2,5 gilt der Wert von 25 
µg//m3 als Mittelwert während eines Kalenderjahres (Jahresmittelwert). Der 
Immissionsgrenzwert von 25 µg//m3 ist ab dem 1. Jänner 2015 einzuhalten. Die 
Toleranzmarge von 20% für diesen Grenzwert wird ausgehend vom 11. Juni 2008 
am folgenden 1. Jänner und danach alle 12 Monate um einen jährlich gleichen 
Prozentsatz bis auf 0% am 1. Jänner 2015 reduziert. 

Als Immissionsgrenzwert der Konzentration von PM2,5 gilt der Wert von 25 
µg/m3 als Mittelwert während eines Kalenderjahres (Jahresmittelwert). Der 
Immissionsgrenzwert von 25 µg//m3 ist ab dem 1. Jänner 2015 einzuhalten. 

Anlage 5: Zielwerte 
 

zu § 3 Abs. 3 
 

Anlage 5b 
 

Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren 
Schadstoff Zielwert (1) 
Arsen 6 ng/m3 
 Trial Version Kadmium 5 ng/m3 
Nickel 20 ng/m3 
Benzo(a)pyren 1 ng/m3 

 

 

(1) Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion als Durchschnitt eines 
Kalenderjahres…. 

 

 Trial Version Die Zielwerte gemäß Anlage 5b dürfen ab dem 31.          


 

Anlage 5c: Zielwert für PM2,5 
 

 Trial Version Als Zielwert der Konzentration von PM          


 

Anlage 6: Allgemeine Bestimmungen Anlage 6: Allgemeine Bestimmungen 
 a) ...  Trial Version  
 b) ...  b) ... 
 c) Die Berechnung der zur Beurteilung erforderlichen Mittelwerte hat 

gemäß folgender Tabelle zu erfolgen: 
 c) Die Berechnung der zur Beurteilung erforderlichen Mittelwerte hat 

gemäß folgender Tabelle zu erfolgen: 
Mindestanzahl der gültigen Halbstundenmittelwerte (HMW) zur 
Berechnung von Kennwerten: 

Mindestanzahl der gültigen Halbstundenmittelwerte (HMW) bzw. 
Tagesmittelwerte (TMW) zur Berechnung von Kennwerten: 
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Kennwert Mindestanzahl der HMW 
Dreistundenmittelwert (MW3) 4 
Achtstundenmittelwert (MW8) 12 
Tagesmittelwert (TMW) 401) 
Wintermittelwert 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode 
Jahresmittelwert (JMW) 75% sowohl im Sommer als auch im Winter 
Perzentile oder 
Summenhäufigkeitswerte  Trial Version 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode

 

Kennwert  Trial Version Mindestanzahl der HMW
Dreistundenmittelwert (MW3) 4 
Achtstundenmittelwert (MW8) 12 
Tagesmittelwert (TMW) 401) 
Wintermittelwert 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode 
Perzentile oder 
Summenhäufigkeitswerte 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode 

Kennwert Mindestanzahl der TMW 
Jahresmittelwert (JMW) 90%2) während des Jahres 

 d) …  d) … 
_________________ _________________ 
1) Um systematische Einflüsse (Tagesgang) zu vermeiden, sind in diesem Fall 
mehr als 75% der HMW des Tages erforderlich. 

1) Um systematische Einflüsse (Tagesgang) zu vermeiden, sind in diesem Fall 
mehr als 75% der HMW des Tages erforderlich. 

 2) Datenverluste aufgrund regelmäßiger Kalibrierung oder üblicher 
Gerätewartung sind in der Anforderung für die Berechnung des 
Jahresmittelwerts nicht berücksichtigt. 

Artikel 4 
Änderung des Klimaschutzgesetzes 

Aufteilung der festgelegten Höchstmengen von Treibhausgasemissionen; 
Verhandlungen zur Erarbeitung von Maßnahmen 

Aufteilung der festgelegten Höchstmengen von Treibhausgasemissionen; 
Verhandlungen zur Erarbeitung von Maßnahmen 

§ 3. (1) Die gemäß völkerrechtlichen oder unionsrechtlichen 
Verpflichtungen für die Republik Österreich geltenden Höchstmengen von 
Treibhausgasemissionen werden gemäß den Anlagen festgelegt. Die 
Höchstmengen können auch auf Sektoren aufgeteilt festgelegt werden. 

§ 3. (1) Die gemäß völkerrechtlichen oder unionsrechtlichen 
Verpflichtungen für die Republik Österreich geltenden Höchstmengen von 
Treibhausgasemissionen werden gemäß den Anlagen festgelegt. Die 
Höchstmengen können auch auf Sektoren aufgeteilt festgelegt werden. 

 Die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen für die Aufteilung von Höchstmengen 
von Treibhausgasemissionen auf Sektoren für Verpflichtungszeiträume ab dem 
Jahr 2013 erfolgt jeweils auf Grundlage eines Vorschlags des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf Basis von im 
Inland wirksamen Maßnahmen. Dieser Vorschlag ist auch dem Nationalen 
Klimaschutzkomitee (§ 4) vorzulegen. Die endgültige Aufteilung ist in einer 
Anlage zu diesem Gesetz festzuhalten. 
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(2) Zur Erarbeitung von Maßnahmen zur Einhaltung der Höchstmengen in 

den jeweiligen Sektoren haben Verhandlungen stattzufinden. In den 
Verhandlungen sind insbesondere Maßnahmenmöglichkeiten in den folgenden 
Bereichen zu berücksichtigen: Steigerung der Energieeffizienz, Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energieträger am Endenergieverbrauch, Steigerung der 
Gesamtenergieeffizienz im Gebäudebereich, Einbeziehung des Klimaschutzes in 
die Raumplanung, Mobilitätsmanagement, Abfallvermeidung, Schutz und 
Erweiterung natürlicher Kohlenstoffsenken sowie ökonomische Anreize zum 
Klimaschutz. Maßnahmen können auch in Form von mehrjährigen 
Maßnahmenprogrammen sowie als gemeinsame Maßnahmen der 
Gebietskörperschaften ausgearbeitet werden. Die Verantwortlichkeit zur Führung 
von Verhandlungen in den jeweiligen Sektoren obliegt den analog zu den 
Klimastrategien 2002 und 2007 zuständigen Bundesministern, subsidiär den 
gemäß Bundesministeriengesetz 1986 (BMG), BGBl. Nr. 76 in der jeweils 
geltenden Fassung zuständigen Bundesministern. Die Verhandlungen sind jeweils 
einen Monat nach Vorliegen eines Vorschlags des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemäß § 4 Abs. 3 aufzunehmen. 
Die Verhandlungen sind jeweils innerhalb von neun Monaten vor Beginn eines 
Verpflichtungszeitraums, das ist für den Verpflichtungszeitraum 2013 bis 2020 
der 31. März 2012, abzuschließen. Bei Überschreiten der gemäß 
völkerrechtlichen oder unionsrechtlichen Verpflichtungen für die Republik 
Österreich ab dem Jahr 2013 geltenden Höchstmengen von 
Treibhausgasemissionen sind auf Basis einer Evaluierung der gesetzten 
Maßnahmen umgehend weitere Verhandlungen über die Stärkung bestehender 
oder Einführung zusätzlicher Maßnahmen zu führen. Diese Verhandlungen sind 
jeweils binnen sechs Monaten abzuschließen. 

(2) Zur Erarbeitung von Maßnahmen zur Einhaltung der Höchstmengen in 
den jeweiligen Sektoren haben Verhandlungen stattzufinden. In den 
Verhandlungen sind insbesondere Maßnahmenmöglichkeiten in den folgenden 
Bereichen zu berücksichtigen: Steigerung der Energieeffizienz, Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energieträger am Endenergieverbrauch, Steigerung der 
Gesamtenergieeffizienz im Gebäudebereich, Einbeziehung des Klimaschutzes in 
die Raumplanung, Mobilitätsmanagement, Abfallvermeidung, Schutz und 
Erweiterung natürlicher Kohlenstoffsenken sowie ökonomische Anreize zum 
Klimaschutz. Maßnahmen können auch in Form von mehrjährigen 
Maßnahmenprogrammen sowie als gemeinsame Maßnahmen der 
Gebietskörperschaften ausgearbeitet werden. Die Verantwortlichkeit zur Führung 
von Verhandlungen in den jeweiligen Sektoren obliegt den analog zu den 
Klimastrategien 2002 und 2007 zuständigen Bundesministern, subsidiär den 
gemäß Bundesministeriengesetz 1986 (BMG), BGBl. Nr. 76 in der jeweils 
geltenden Fassung zuständigen Bundesministern. Die Verhandlungen sind jeweils 
einen Monat nach Vorliegen eines Vorschlags des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemäß Abs. 1 aufzunehmen. Die 
Verhandlungen sind jeweils innerhalb von neun Monaten vor Beginn eines 
Verpflichtungszeitraums, das ist für den Verpflichtungszeitraum 2013 bis 2020 
der 31. März 2012, abzuschließen. Bei Überschreiten der gemäß 
völkerrechtlichen oder unionsrechtlichen Verpflichtungen für die Republik 
Österreich ab dem Jahr 2013 geltenden Höchstmengen von 
Treibhausgasemissionen sind auf Basis einer Evaluierung der gesetzten 
Maßnahmen umgehend weitere Verhandlungen über die Stärkung bestehender 
oder Einführung zusätzlicher Maßnahmen zu führen. Diese Verhandlungen sind 
jeweils binnen sechs Monaten abzuschließen. 

(3) und (4) .. (3) und (4) … 
Nationales Klimaschutzkomitee Nationales Klimaschutzkomitee 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 
(2) Aufgabe des Nationalen Klimaschutzkomitees ist die Erörterung von 

Grundsatzfragen zur langfristigen österreichischen Klimapolitik, insbesondere die 
Ausarbeitung von Klimaschutzstrategien als Planungsgrundlage für die 
Aufteilung von Höchstmengen von Treibhausgasemissionen auf Sektoren für 
Verpflichtungszeiträume ab dem Jahr 2013, von langfristigen Szenarien zur 
Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energieträger am 

(2) Das Nationale Klimaschutzkomitee berät über Grundsatzfragen zur 
österreichischen Klimapolitik im Lichte der Zielvorgaben des Übereinkommens 
von Paris, insbesondere über die langfristige Reduktion der 
Treibhausgasemissionen hin zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, die 
Anpassung an unvermeidbare Folgen des Klimawandels sowie über langfristige 
Szenarien zur Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer 
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Endenergieverbrauch sowie von langfristigen Reduktionspfaden hin zu einer 
kohlenstoffarmen Gesellschaft. Die Fortschrittsberichte (§ 6) betreffend 
Einhaltung der gemäß § 3 Abs. 1 festgelegten Höchstmengen von 
Treibhausgasemissionen und die Berichte gemäß § 3 Abs. 4 sind in den Arbeiten 
des Nationalen Klimaschutzkomitees zu berücksichtigen. 

Energieträger am Endenergieverbrauch. 

(3) Die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen für die Aufteilung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen auf Sektoren für 
Verpflichtungszeiträume ab dem Jahr 2013 erfolgt jeweils auf Grundlage eines 
Vorschlags des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft auf Basis von im Inland wirksamen Maßnahmen. Die 
endgültige Festlegung der Aufteilung erfolgt im Rahmen einer gesonderten 
Vereinbarung, wobei diese Aufteilung auch in der Anlage 2 festzuhalten ist. 

 

(4) Das Nationale Klimaschutzkomitee setzt sich aus je einem hochrangigen 
Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, des Bundesministeriums für Finanzen, des 
Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für Justiz, des Bundesministeriums 
für Verkehr, Innovation und Technologie, des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, des Bundesministeriums für Gesundheit, der 
Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, des Österreichischen 
Gewerkschaftsbunds sowie der neun Bundesländer zusammen. Das Nationale 
Klimaschutzkomitee fasst seine Empfehlungen gemäß Abs. 2 mit einer 
Stimmenmehrheit von drei Vierteln bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Vertreter. Die näheren Modalitäten regelt eine Geschäftsordnung, welche 
vom Nationalen Klimaschutzkomitee bei seiner ersten Sitzung beschlossen wird. 

(4) Das Nationale Klimaschutzkomitee setzt sich aus je einem Vertreter der 
im Nationalrat vertretenen politischen Parteien, je einem hochrangigen Vertreter 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, des Bundesministeriums für Finanzen, des 
Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für Justiz, des Bundesministeriums 
für Verkehr, Innovation und Technologie, des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz, des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen, der neun Bundesländer, der Wirtschaftskammer Österreich, der 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern, des Österreichischen Gewerkschaftsbunds, der 
Vereinigung der Österreichischen Industrie, des Vereins für 
Konsumenteninformation, des Österreichischen Städtebundes, des 
Österreichischen Gemeindebundes, des Umweltbundesamtes, von Österreichs 
Energie, des Verbandes Erneuerbare Energie Österreich, der Wissenschaft sowie 
drei Vertretern österreichischer Umweltschutzorganisationen zusammen. Es fasst 
seine Empfehlungen mit einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vertreter. Für die Tätigkeit der 
Vertreter wird keine Entschädigung geleistet. Die näheren Modalitäten regelt eine 
Geschäftsordnung, welche vom Nationalen Klimaschutzkomitee zu beschließen 
ist. 

 Trial Version Nationaler Klimaschutzbeirat  
§ 5. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und  



  44 von 76 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wasserwirtschaft hat einen Nationalen Klimaschutzbeirat einzurichten. 

 Trial Version (2) Der Nationale Klimaschutzbeirat hat das Nationale Klimaschutzkomitee 


 

(3) Der Nationale Klimaschutzbeirat setzt sich aus je einem Vertreter der im 
Nationalrat vertretenen Parteien, des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, der Wirtschaftskammer 
Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, der Vereinigung der 
Österreichischen Industrie, des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, des 
Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes, des 
Umweltbundesamtes, von Österreichs Energie, des Verbandes Erneuerbare 
Energie Österreich, der Wissenschaft, drei Vertretern der Bundesländer sowie 
drei Vertretern österreichischer Umweltschutzorganisationen zusammen. Er fasst 
seine Empfehlungen mit einfacher Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von 
mindestens sechs Vertretern. Für die Tätigkeit der Vertreter wird keine 
Entschädigung geleistet. Die näheren Modalitäten regelt eine Geschäftsordnung, 
welche vom Nationalen Klimaschutzbeirat bei seiner ersten Sitzung beschlossen 
wird. 

 

(4) § 4 Abs. 5 und 6 sind sinngemäß anzuwenden.  

§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) … 
 (3) § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 2 und 4 in der Fassung des 

Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten § 4 Abs. 3 und § 5 samt 
Überschrift außer Kraft. 

Artikel 5 
Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Kontrolle, Effizienz Kontrolle, Effizienz 

§ 14. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat Erfolg und Effizienz der Förderungen und Ankäufe in 
ökologischer und ökonomischer Hinsicht in regelmäßigen Abständen, spätestens 

§ 14. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat die wesentlichen Effekte der Förderungen und Ankäufe in 
ökologischer und ökonomischer Hinsicht in regelmäßigen Abständen, spätestens 
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jedoch alle drei Jahre, zu untersuchen und zu bewerten und dem Bundeskanzler 
und dem Bundesminister für Finanzen sowie dem Nationalrat im Rahmen des 
Berichts nach Abs. 4 zur Kenntnis zu bringen. 

 Trial Version jedoch alle drei Jahre, zu untersuchen und zu bewerten sowie dem Nationalrat zur 
Kenntnis zu bringen. Bei dieser Bewertung sind neben den Mitteln, die gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt werden, auch weitere für die 
 Trial Version betreffenden Maßnahmen gewährte öffentliche Mittel zu berücksichtigen, soweit 
die entsprechenden Informationen zugänglich sind. 

(2) Berichte und Analysen der mit der Durchführung betrauten 
Abwicklungsstelle sind ebenfalls dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
Finanzen umgehend zur Kenntnis zu bringen. 

 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft bzw. die Abwicklungsstelle haben dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für Finanzen über dessen Ersuchen Auskünfte in bezug auf 
Förderungsprogramme, Einzelförderungen und daraus erwachsende finanzielle 
Verpflichtungen zu erteilen. 

 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat über die Vollziehung dieses Bundesgesetzes sowie über die 
dem Bund daraus erwachsenden Belastungen dem Nationalrat bis spätestens 
1. Juni des Folgejahres zu berichten. 

 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Österreichisches JI/CDM-Programm Österreichisches JI/CDM-Programm 
Berichte  

§ 48. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat alle drei Jahre, erstmals 2005, der Bundesregierung über 
die laufenden und abgeschlossenen Projekte, insbesondere über die erwartete 
oder erzielte Treibhausgasemissionsreduktion und die vertraglich zugesagten 
oder erworbenen Emissionsreduktionseinheiten und deren Kosten sowie über 
allfällige soziale und Umweltauswirkungen der Projekte zu berichten. 

 

(2) Die Berichte gemäß Abs. 1 sind der Öffentlichkeit via Internet zugänglich 
zu machen. 

 

§ 53. (1) bis (15) … § 53. (1) bis (15) … 
(16) … (16) … 
(16) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 51/2015 tritt 

mit 1. Jänner 2015 in Kraft 
(17) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 51/2015 tritt 

mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 
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 (18) § 14 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I 

Nr.  xxx/2017, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig 
tritt § 48 samt Überschrift außer Kraft. 

Artikel 6 
Änderung des Bundesluftreinhaltegesetzes 

Aufgaben Aufgaben 
§ 3. (1) und (2) … § 3. (1) und (2) … 
(3) Vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind 
 1 … 
 2 ..., 
 3 … 
 4. das Abflammen im Sinne des § 1a Abs. 5 im Rahmen der integrierten 

Produktion bzw. biologischen Wirtschaftsweise und 
 Trial Version         


 
 
 

(3) Vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind 
 1. …, 
 2. …, 
 3. … 
 4. das Abflammen im Sinne des § 1a Abs. 5 im Rahmen der integrierten 

Produktion bzw. biologischen Wirtschaftsweise, 
 Trial Version         


 6. das punktuelle Verbrennen biogener Materialien, die auf Grund von 

Windwurf oder Schneedruck die Nutzbarkeit von Weideflächen, Hut- oder 
Dauerweiden oder Lärchenwiesen in schwer zugänglichen alpinen Lagen über 
1.100 Höhenmetern beeinträchtigen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

§ 10. (1) bis (4) … 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

§ 10. (1) bis (4) … 
 (5) § 3 Abs. 3 Z 4 bis 6 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, 

BGBl. I Nr. xxx/2017, tritt mit 1. Jänner  2017 in Kraft. 
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Artikel 7 

Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 
§ 2. (1) bis (15) … § 2. (1) bis (15) … 
(16) Erdaushub im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Material mit 

bodenfremden Bestandteilen, das durch Ausheben oder Abräumen anfällt, sofern 
der überwiegende Massenanteil Boden oder Erde ist. 

 

(17) Bodenaushubmaterial im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Material, das 
durch Ausheben oder Abräumen von im Wesentlichen natürlich gewachsenem 
Boden oder Untergrund – auch nach Umlagerung – anfällt. Der Anteil an 
bodenfremden Bestandteilen, zB mineralischen Baurestmassen, darf nicht mehr 
als fünf Volumsprozent betragen und es dürfen auch keine mehr als geringfügigen 
Verunreinigungen, insbesondere mit organischen Abfällen (Kunststoffe, Holz, 
Papier usw.), vorliegen; diese bodenfremden Bestandteile müssen bereits vor der 
Aushub- oder Abräumtätigkeit im Boden oder Untergrund vorhanden sein. Das 
Bodenaushubmaterial kann von einem oder mehreren Standorten stammen, wenn 
das Vermischungsverbot eingehalten wird. 

 

 (18) Aushubmaterial im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Material, welches 
durch Ausheben oder Abräumen des Bodens oder des Untergrundes anfällt. 

§ 3. (1) Dem Altlastenbeitrag unterliegen § 3. (1) Dem Altlastenbeitrag unterliegen 
 1. …  Trial Version  
 2. das Verbrennen von Abfällen in einer Verbrennungs- oder 

Mitverbrennungsanlage im Sinne der Abfallverbrennungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 389/2002, 

 2. das Verbrennen von Abfällen in einer Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlage im Sinne der Abfallverbrennungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 389/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 135/2013; nicht als Verbrennung gilt der Einsatz von 
Ersatzrohstoffen gemäß § 3 Z 20 der Abfallverbrennungsverordnung mit 
einem Aschegehalt von mindestens 80 Prozent bezogen auf die 
Trockenmasse, 

 3. bis 4. …  3. bis 4. … 
(1a) 1. bis 3. … (1a) 1. bis 3. … 

 4. Bodenaushubmaterial, sofern dieses zulässigerweise für eine Tätigkeit 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c verwendet wird, 

 4. Abfälle, sofern diese im Einklang mit den Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans gemäß § 8 AWG 2002 für Aushubmaterialien, für 
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eine Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c verwendet werden, 

 5. Erdaushub, der im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme im 
unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässigerweise für eine Tätigkeit 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c verwendet wird; weiters Erdaushub, sofern dieser 
die Grenzwerte für die Annahme von Abfällen auf einer 
Inertabfalldeponie gemäß Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 
3 und 4), BGBl. II Nr. 39/2008, oder die Grenzwerte für die Annahme 
von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39/2008, einhält und auf einer dafür genehmigten Deponie 
abgelagert wird, 

 

  5a. Aushubmaterial, das durch Ausheben oder Abräumen von natürlich 
gewachsenem Boden oder Untergrund – auch nach Umlagerung – anfällt 
und nicht mehr als 25 Volumsprozent an mineralischen bodenfremden 
Bestandteilen, zB mineralischen Baurestmassen, sowie nicht mehr als ein 
Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen (zB 
Kunststoff, Holz, Papier) enthält, sofern  

 a) die bodenfremden Bestandteile schon vor der Aushub- oder 
Abräumtätigkeit im Boden oder Untergrund enthalten waren,  

 b) das Aushubmaterial entweder die Grenzwerte für die Annahme von 
Abfällen auf einer Bodenaushubdeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 1 und 2), BGBl. II 
Nr. 39/2008, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016 
oder die Grenzwerte für die Annahme von Abfällen auf einer 
Inertabfalldeponie gemäß Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, 
Tabelle 3 und 4), BGBl. II Nr. 39/2008, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016, oder die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39/2008, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016, 
einhält und  

 c) dieses auf einer dafür genehmigten Deponie abgelagert wird, 
  5b. Aushubmaterial von Tunnelbauvorhaben, das nicht mehr als zehn 

Prozent Spritzbeton enthält, sofern dieses die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
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Nr. 39/2008, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. Trial Version  291/2016, 
einhält und auf einer dafür genehmigten Deponie für nicht gefährliche 
 Trial Version Abfälle abgelagert wird, 

 6. mineralische Baurestmassen, wie Asphaltgranulat, Betongranulat, 
Asphalt/Beton-Mischgranulat, Granulat aus natürlichem Gestein, 
Mischgranulat aus Beton oder Asphalt oder natürlichem Gestein oder 
gebrochene mineralische Hochbaurestmassen, sofern durch ein 
Qualitätssicherungssystem gewährleistet wird, dass eine gleichbleibende 
Qualität gegeben ist, und diese Abfälle im Zusammenhang mit einer 
Baumaßnahme im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässigerweise für 
eine Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c verwendet werden, 

 6. Recycling-Baustoffe, die nach den Vorgaben des 3. Abschnitts der 
Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 290/2016, hergestellt und verwendet 
werden und im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme im unbedingt 
erforderlichen Ausmaß für eine Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c 
verwendet werden, 

  6a. Recycling-Baustoffe, die im Einklang mit den Vorgaben des Bundes-
Abfallwirtschaftsplans gemäß § 8 AWG 2002 für Aushubmaterialien  
hergestellt und verwendet werden und im Zusammenhang mit einer 
Baumaßnahme im unbedingt erforderlichen Ausmaß für eine Tätigkeit 
gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c verwendet werden, 

 Trial Version    7. … 
 8. tierische Nebenprodukte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 mit 

Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte, ABl. Nr. L 273 vom 10.10.2002 S 1, zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 829/2007, ABl. Nr. L 191 vom 
21.07.2007 S 1, welche nach der in Anhang V Kapitel III dieser 
Verordnung genannten Methode 1 verarbeitet wurden und für eine 
Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 verwendet werden, 

 8. tierische Nebenprodukte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit 
Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), ABl. 
Nr. L 300 vom 14.11.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 1385/2013, ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 1, welche nach 
der in Anhang IV Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 142/2011, ABl. 
Nr. L 54 vom 25.02.2011 S. 1, genannten Methode 1 verarbeitet wurden 
und für eine Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 oder 3 verwendet werden, 

9. … 9. … 
 10. Rückstände aus dem Betrieb einer Verbrennungs- oder 

Mitverbrennungsanlage im Sinne der Abfallverbrennungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 389/2002, sofern diese Rückstände auf einer dafür 
genehmigten Deponie abgelagert oder zulässigerweise im Bergversatz 
verwendet werden 

 10. Rückstände aus dem Betrieb einer Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlage im Sinne der Abfallverbrennungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 389/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 135/2013, sofern diese Rückstände auf einer dafür genehmigten 
Deponie abgelagert oder zulässigerweise im Bergversatz verwendet 
werden 

 11. Stahlwerksschlacken (LD-Schlacken, Elektroofenschlacken) und 
aufbereiteter, qualitätsgesicherter Asphaltaufbruch aus 

 11. Stahlwerksschlacken (LD-Schlacken, Elektroofenschlacken) und 
aufbereiteter, qualitätsgesicherter Asphaltaufbruch aus 
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Stahlwerksschlacken, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: Trial Version  Stahlwerksschlacken, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 a) Stahlwerksschlacken und aufbereiteter Asphaltaufbruch aus 
Stahlwerksschlacken, die im technisch notwendigen Ausmaß 
zulässigerweise im Ingenieur- und Straßenbau für die Herstellung 
einer Tragschicht mit gering durchlässiger Deckschicht verwendet 
werden, sofern durch ein Qualitätssicherungssystem gewährleistet 
wird, dass die erforderliche Qualität gegeben ist; 

 a) Stahlwerksschlacken und aufbereiteter Asphaltaufbruch aus 
Stahlwerksschlacken, die im technisch notwendigen Ausmaß 
zulässigerweise im Straßen- oder Ingenieurbau (insbesondere 
bergbau- und hüttenspezifische Anwendungen, auch unter 
Verwendung schlackenhaltiger Aushübe) entsprechend 
qualitätsgesichert verwendet werden; 

 b) bis c) …  b) bis c) … 
 Trial Version Wer eine Ausnahme von der Beitragspflicht gemäß diesem Absatz in Anspruch          
        
     


 

(3a) Von der Beitragspflicht ausgenommen ist eine (3a) Von der Beitragspflicht ausgenommen ist eine 
 1. Rekultivierungsschicht oder  1. Rekultivierungsschicht oder 
 2. temporäre Oberflächenabdeckung,  2. temporäre Oberflächenabdeckung, 
 Trial Version die den Vorgaben gemäß Anhang 3 der Deponieverordnung       
       




 Trial Version die den Vorgaben gemäß Anhang 3 der Deponieverordnung       


(3b) … (3b) … 
 (3c) Von der Beitragspflicht ausgenommen ist die Verwendung von 

Recycling-Baustoffen zur Errichtung eines genehmigten 
Deponiebasisdichtungssystems, eines genehmigten Basisentwässerungssystems 
oder einer genehmigten Deponieoberflächenabdeckung (oder von Teilen davon), 
sofern die Recycling-Baustoffe nach den Vorgaben des 3. Abschnitts der 
Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 290/2016, hergestellt und verwendet werden. 

(4) … (4) … 
 (5) Wer eine Ausnahme von der Beitragspflicht gemäß den Abs. 1a bis 3c in 

Anspruch nimmt, hat auf Verlangen dem Zollamt oder im Rahmen eines 
Feststellungsverfahrens der Behörde (§ 21) nachzuweisen, dass die 
Voraussetzungen für die Ausnahme vorliegen. 

§ 4. Beitragsschuldner ist § 4. (1) Beitragsschuldner ist 
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 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
  Trial Version (2) Abweichend von Abs.       


       

       
     



§ 6. (1) Sofern die folgenden Absätze nicht anderes bestimmen, beträgt der 
Altlastenbeitrag für beitragspflichtige Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4 je 
angefangene Tonne für 
 1. a) Erdaushub oder 
 b) Baurestmassen oder gleichartige Abfälle aus der Produktion von 

Baustoffen gemäß Anhang 2 der Deponieverordnung 2008, BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, oder 

 c) sonstige mineralische Abfälle, welche die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, 
einhalten, 

 ab 1. Jänner 2008………………………………………………8,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012………………………………………………9,20 Euro, 
 2. alle übrigen Abfälle 
 ab 1. Jänner 2008……….……………………………………87,00 Euro. 

§ 6. (1) Sofern die folgenden Absätze nicht anderes bestimmen, beträgt der 
Altlastenbeitrag für beitragspflichtige Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4 je 
angefangene Tonne für 
 1. a) Aushubmaterial oder 
 b) Baurestmassen oder gleichartige Abfälle aus der Produktion von 

Baustoffen gemäß Anhang 2 der Deponieverordnung 2008, BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016, oder 

 c) sonstige mineralische Abfälle, welche die Grenzwerte für die 
Annahme von Abfällen auf einer Baurestmassendeponie gemäß 
Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBl. II 
Nr. 39, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016, 
einhalten, 

 ab 1. Jänner 2008………………………………………………8,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012………………………………………………9,20 Euro, 
 2. alle übrigen Abfälle 
 ab 1. Jänner 2008……………………………………………87,00 Euro. 

 Trial Version (2) bis (3)  (2) bis (3)  
(4) Werden Abfälle auf einer Deponie abgelagert, beträgt der 

Altlastenbeitrag je angefangene Tonne für 
 1. Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien 
 ab 1. Jänner 2008………………………………………………8,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012………………………………………………9,20 Euro 
 2. Reststoffdeponien 
 ab 1. Jänner 2008……………………………………………..18,00 Euro 

(4) Werden Abfälle auf einer Deponie abgelagert, beträgt der 
Altlastenbeitrag je angefangene Tonne für 
 1. Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien 
 ab 1. Jänner 2008………………………………………………8,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012………………………………………………9,20 Euro 
 2. Reststoffdeponien 
 Trial Version  
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 ab 1. Jänner 2012……………………………………………..20,60 Euro 
 3. Massenabfalldeponien oder Deponien für gefährliche Abfälle 
 ab 1. Jänner 2008……………………………………………..26,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012……………………………………………..29,80 Euro. 

 Trial Version  
 3. Massenabfalldeponien oder Deponien für gefährliche Abfälle 
 ab 1. Jänner 2008……………………………………………..26,00 Euro 
 ab 1. Jänner 2012……………………………………………..29,80 Euro. 

Werden Abfälle zur Ablagerung auf einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes 
befördert, sind bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit die Kriterien der 
Deponie(unter)klasse gemäß Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 178/2010, insbesondere die wesentlichen 
Abfallannahmekriterien und die genehmigten Abfallarten, zu berücksichtigen. 

Werden Abfälle zur Ablagerung auf einer Deponie außerhalb des Bundesgebietes 
befördert, sind bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit die Kriterien der 
Deponie(unter)klasse gemäß Deponieverordnung 2008, BGBl. II Nr. 39, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 291/2016, insbesondere die wesentlichen 
Abfallannahmekriterien und die genehmigten Abfallarten, zu berücksichtigen. 

§ 9a. (1) … § 9a. (1) … 
(2) Die Behörden, die eine Deponie, ein Lager für Abfälle, eine 

Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage im Sinne der 
Abfallverbrennungsverordnung, BGBl. II Nr. 389/2002, eine Anlage zur 
Herstellung von Brennstoffprodukten aus Abfällen, einen Hochofen zur 
Herstellung von Roheisen, eine Anlage zur Herstellung von Produkten für das 
Einbringen in einen Hochofen zur Herstellung von Roheisen oder das Verfüllen 
von Geländeunebenheiten, das Vornehmen von Geländeanpassungen oder den 
Bergversatz mit Abfällen genehmigen, haben dem zuständigen Zollamt eine 
Kopie des Bewilligungsbescheides, im Fall der Deponie auch eine Kopie des 
Überprüfungsbescheides, zu übermitteln. 

 Trial Version (2) Die Behörden, die eine Deponie, ein Lager für Abfälle, eine          
    
     
      
      

       
     
       
         


(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Artikel VII Artikel VII 
(1) bis (23) … (1) bis (23) … 
 (24) § 2 Abs. 18, § 3 Abs. 1 Z 2, Abs. 1a Z 4, 5a, 5b, 6, 6a, 8, 10 und 11 lit. a, 

Abs. 3a, 3c und 5, § 4, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. a, b und c und Abs. 4 sowie § 9a Abs. 2 
in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/xxx, treten mit 
1. Juli 2017 in Kraft. Zugleich treten § 2 Abs. 16 und 17 sowie § 3 Abs. 1a Z 5 
und der Schlussteil, in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung, außer Kraft. 
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Artikel 8 
Änderung des Chemikaliengesetzes 1996 

Inhaltsverzeichnis … Inhaltsverzeichnis … 

§ 1. bis § 51. ... § 1. bis § 51. ... 
Kontrolle von Prüfstellen Kontrolle von Prüfstellen 

 Trial Version §        


§ 52. (1) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit ist für die behördliche 
Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis in 
Prüfstellen, die Prüfungen gemäß § 50 durchführen, zuständig. 

hat die Prüfstelle im Hinblick darauf zu überprüfen, ob (2) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat die Prüfstelle im Hinblick 
darauf zu überprüfen, ob 

 Trial Version          


 1. sie den Anforderungen des § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen 
Verordnung entspricht, 

 2. sie die in § 50 genannten Prüfungen sachgerecht durchführen und  2. sie die in § 50 genannten Prüfungen sachgerecht durchführt und 
 3. die von ihnen stammenden Prüfnachweise geeignet sind, Aufschluss über 

die zu prüfenden Gefährlichkeitsmerkmale zu geben. 
 3. die von ihr stammenden Prüfnachweise geeignet sind, Aufschluss über 

die zu prüfenden Gefährlichkeitsmerkmale zu geben. 
(2) Die Kontrolle ist durch Organe des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und die von diesem 
herangezogenen Sachverständigen durchzuführen. Sie kann insbesondere 
erfolgen durch 

(3) Die Kontrolle ist durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit oder 
der von diesem herangezogenen Sachverständigen durchzuführen. Sie kann 
insbesondere erfolgen durch 

 1. Besichtigung der Prüfstelle und ihrer Einrichtungen;  1. Besichtigung der Prüfstelle und ihrer Einrichtungen; 
 2. Einsichtnahme in nach einer Verordnung gemäß § 51 zu führende 

Aufzeichnungen; 
 2. Einsichtnahme in nach einer Verordnung gemäß § 51 zu führenden 

Aufzeichnungen; 
 Trial Version    3. Entnahme von Materialien, Stoffen oder Gemischen. 

Die Bestimmungen der §§ 58 Abs. 2 und 4, 61, 62, und 63 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Die Bestimmungen der §§ 58 Abs. 2 und 4, 61, 62, 63 und 66 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Hat die Kontrolle ergeben, dass die Prüfstelle den Anforderungen gemäß 
§ 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung entspricht, so hat dies der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft der 
Prüfstelle über deren Antrag zu bescheinigen. 

(4) Hat die Kontrolle ergeben, dass die Prüfstelle den Anforderungen gemäß 
§ 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung entspricht, so hat dies das 
Bundesamt für Ernährungssicherheit der Prüfstelle über deren Antrag zu 
bescheinigen. 
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(4) Hat eine spätere Kontrolle ergeben, dass die Prüfstelle den 

Anforderungen gemäß § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung nicht 
mehr entspricht, so ist eine nach Abs. 3 ausgestellte Bescheinigung mit Bescheid 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu entziehen. 

(5) Hat eine spätere Kontrolle ergeben, dass die Prüfstelle den 
Anforderungen gemäß § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung nicht 
mehr entspricht, so ist eine nach Abs. 4 ausgestellte Bescheinigung mit Bescheid 
des Bundesamtes für Ernährungssicherheit zu entziehen. 

(5) Sofern dies im Hinblick auf die wechselseitige Anerkennung von 
Prüfungen und auf einschlägige Regelungen der EU sowie auf vergleichbare 
Regelungen anderer Staaten und internationaler Organisationen erforderlich ist, 
hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft mit Verordnung nähere Vorschriften über die Qualifikation der 
Kontrollorgane, die Kontrollprogramme sowie Art und Umfang der Kontrollen zu 
erlassen. 

(6) Sofern dies im Hinblick auf die wechselseitige Anerkennung von 
Prüfungen und auf einschlägige Regelungen der EU sowie auf vergleichbare 
Regelungen anderer Staaten und internationaler Organisationen erforderlich ist, 
hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft mit Verordnung nähere Vorschriften über die Qualifikation der 
Kontrollorgane, die Kontrollprogramme sowie Art und Umfang der Kontrollen zu 
erlassen. 

 (7) Die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ausgestellten Bescheinigungen, dass die Prüfstelle den 
Anforderungen gemäß § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung 
entspricht, bleiben solange in Wirksamkeit bis das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit eine entsprechende neue Bescheinigung gemäß Abs. 4 für 
die Prüfstelle ausgestellt oder diese Bescheinigung gemäß Abs. 5 entzogen hat. 

§ 53. bis § 65. … § 53. bis § 65. … 
Gebührentarif Gebührentarif 

§ 66. (1) Gebühren sind vom Rechtsträger einer Prüfstelle für die 
Ausstellung der Bescheinigung zu entrichten, dass die Prüfstelle den 
Anforderungen gemäß § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung 
entspricht (§ 52 Abs. 4). 

§ 66. (1) Gebühren sind vom Rechtsträger einer Prüfstelle für die 
Ausstellung der Bescheinigung zu entrichten, dass die Prüfstelle den 
Anforderungen gemäß § 50 und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung 
entspricht (§ 52 Abs. 4); solche Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn die 
Kontrolle einer Prüfstelle ergeben hat, dass sie den Anforderungen gemäß § 50 
und einer gemäß § 51 erlassenen Verordnung nicht mehr entspricht (§ 52 Abs. 5). 

 Trial Version (2) Der Bundesminister für Land       

       


(2) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat die Höhe der Gebühren 
entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt erwachsenen Kosten der 
Kontrolle einer Prüfstelle mit Verordnung in einem Tarif festzusetzen. 

(3) Die Gebühren sind vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft mit Bescheid vorzuschreiben. 

(3) Die Gebühren sind vom Bundesamt für Ernährungssicherheit mit 
Bescheid vorzuschreiben. 

§ 77. (1) bis (18). … § 77. (1) bis (18)… 



  55 von 76 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (19) § 52 samt Überschrift, § 66 samt Überschrift sowie § 78 Abs. 3 und 3a 

in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten 
mit 1. Juli 2017 in Kraft. 

§ 78. (1) bis (2) … § 78. (1) bis (2)… 
 Trial Version (3) Der Bundesminister für Land       

        



(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat bei der Erlassung von Verordnungen gemäß § 60 Abs. 1 
und 2 das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen herzustellen. 

 (3a) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat bei Erlassung einer 
Verordnung gemäß § 66 Abs. 2 das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und dem 
Bundesminister für Finanzen herzustellen. 

§ 78. (4) bis (8) … § 78. (4) bis (8)… 

Artikel 9 
Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 

Bundesamt für Ernährungssicherheit  Trial Version Bundesamt für Ernährungssicherheit
§ 6. (1) Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit obliegt die Vollziehung 

derjenigen Aufgaben, die ihm in den nachfolgenden Bundesgesetzen zugewiesen 
sind: 

§ 6. (1) Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit obliegt die Vollziehung 
derjenigen Aufgaben, die ihm in den nachfolgenden Bundesgesetzen zugewiesen 
sind: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. Sortenschutzgesetz 2001 und  Trial Version  
 Trial Version    8. Vermarktungsnormengesetz und 
  9. die Überwachung von Prüfstellen gemäß § 52 Chemikaliengesetz 1996. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
(6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit anlässlich der 

Vollziehung der in Abs. 1 angeführten hoheitlichen Aufgaben ist eine Gebühr 
nach Maßgabe eines Tarifes (§ 57 AVG) zu entrichten, den das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für 
Finanzen kostendeckend festzusetzen hat. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Einlangen im jeweiligen Ressort kein 

 Trial Version (6) Für Tätigkeiten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit anlässlich der 
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schriftlicher Widerspruch durch zumindest einen der angeführten Bundesminister 
 Trial Version erfolgt. In diesem Tarif können Vorschriften über die Einhebung der Gebühr,          
insbesondere über den Zeitpunkt der Entrichtung, vorgesehen werden. Bis zur 
Erlassung dieses Tarifs bleiben die nach den in Abs. 1 angeführten 
Bundesgesetzen jeweils erlassenen Tarife in Geltung. Gebühren für Tätigkeiten 
anlässlich der Kontrolle, ausgenommen solcher, welche nach 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben sind, fallen jedoch nur 
dann an, wenn Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der in Abs.  Trial Version 1 
angeführten Bundesgesetze festgestellt werden. Im Verwaltungsstrafverfahren 
sind im Straferkenntnis dem Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe die 
Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit zu entrichten. 

über die Einhebung der Gebühr, insbesondere über den Zeitpunkt der 
 Trial Version Entrichtung, vorgesehen werden. Bis zur Erlassung dieses Tarifs bleiben die nach 
den in Abs. 1 angeführten Bundesgesetzen jeweils erlassenen Tarife in Geltung. 
Gebühren für Tätigkeiten anlässlich der Kontrolle, ausgenommen solcher, welche 
nach gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben sind, fallen jedoch 
nur dann an, wenn Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der in Abs. 1 
angeführten Bundesgesetze festgestellt werden. Im Verwaltungsstrafverfahren 
sind im Straferkenntnis dem Beschuldigten neben einer Verwaltungsstrafe die 
Gebühren vorzuschreiben; diese sind unmittelbar an das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit zu entrichten. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 
Vollzugsklausel Vollzugsklausel 

§ 20. (1) … § 20. (1) … 
 Trial Version (2) Mit der Vollziehung der §§

       


          
          


(2) Mit der Vollziehung der §§ 6a, 8 Abs. 2 Z 1 bis 7, 13 bis 17 sowie 19, 8 
Abs. 8, 8a Abs. 2 und 3, 10 Abs. 2 zweiter Satz, 10 Abs. 3 Z 1, 11 Abs. 2, 3, 5a 
und 6, § 12a, 13 Abs. 1 Z 2, Abs. 1a, Abs. 2a, Abs. 7a und Abs. 8a, 13 Abs. 14 
zweiter Satz, 18 Abs. 1 und 1a und 19 Abs. 19 und 20 dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Gesundheit und Frauen betraut. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
§ 21. (1) und (2) … § 21. (1) und (2) … 

 (3) § 6 Abs. 1 Z 7 bis 9, § 6 Abs. 6 und § 20 Abs. 2 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in 
Kraft. 

Artikel 10 
Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 2011 

Amtliches Verzeichnis Amtliches Verzeichnis 
 Trial Version §          § 14. (1) Folgende Betriebe – einschließlich ihre Betriebsstätten – haben 
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beim Landeshauptmann die Eintragung in das amtliche Verzeichnis zu 
beantragen: 

beim Landeshauptmann die Eintragung in das amtliche Verzeichnis zu 
beantragen: 

 1. …  1. … 
 2. die Erzeuger von bestimmten nicht in Anhang V Teil A angeführten 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zur Umsetzung von Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union durch Verordnung spezifiziert; 

 2. die Erzeuger von bestimmten nicht in Anhang V Teil A angeführten 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder sonstige Gegenständen, die 

  Trial Version        


  b) aufgrund unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen 
spezifiziert werden; 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
Eintrittstellen Eintrittstellen 

§ 26. (1) … § 26. (1) … 
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit den Bundesministern für Wirtschaft, 
Familie und Jugend, für Finanzen sowie für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung Eingangsorte gemäß § 2 Z 11 als Eintrittstellen zuzulassen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung Eingangsorte gemäß § 2 Z 11 als 
Eintrittstellen zulassen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
 Trial Version Gebühren Gebühren 

§ 38. (1) Für Tätigkeiten der jeweils zuständigen Behörde ist in 
Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union eine Gebühr nach Maßgabe eines Tarifs zu entrichten, den der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen kostendeckend festzusetzen 
hat. In dieser Verordnung ist jener Gebührenanteil festzulegen, der bei der 
Behörde verbleibt, die diese Tätigkeit ausgeführt hat. 

§ 38. (1) Für Tätigkeiten der jeweils zuständigen Behörde ist in 
Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union eine Gebühr nach Maßgabe eines Tarifs zu entrichten, den der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
kostendeckend festzusetzen hat. In dieser Verordnung ist jener Gebührenanteil 
festzulegen, der bei der Behörde verbleibt, die diese Tätigkeit ausgeführt hat. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 
§ 49. (1) bis (4) … 
(5) …. 

§ 49. (1) bis (4) … 
(5) …. 

(5) § 46 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2013 (6) § 46 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2013 
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tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(6) § 2 Z 16 bis 19, § 23 Abs. 3, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 
Abs. 3 sowie § 36 Abs. 1 Z 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 163/2015 treten mit 1. Mai 2016 in Kraft. 

(7) § 2 Z 16 bis 19, § 23 Abs. 3, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 33 
Abs. 3 sowie § 36 Abs. 1 Z 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 163/2015 treten mit 1. Mai 2016 in Kraft. 

  Trial Version (8)§           
      


Vollzugsklausel Vollzugsklausel 
§ 50. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich § 50. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 

Abs. 5, soweit es die Mitwirkung von Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes betrifft, der Bundesminister für Inneres, hinsichtlich des § 28 
Abs. 1 zweiter Satz, des § 32 und des § 36 Abs. 3, soweit es die Mitwirkung von 
Zollorganen betrifft, der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 38 
Abs. 6 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich der sonstigen Angelegenheiten der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

 1. des § 5 Abs. 5, soweit es die Mitwirkung von Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes betrifft, der Bundesminister für Inneres, 

 2. des § 26 Abs. 2 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den 
Bundesministern für Finanzen, für Verkehr, Innovation und Technologie 
und für Wirtschaft, Familie und Jugend, 

 

 3. des § 28 Abs. 1 zweiter Satz, des § 32, des § 36 Abs. 3, soweit es die 
Mitwirkung von Zollorganen betrifft, der Bundesminister für Finanzen, 

 

 4. des § 28 Abs. 6 soweit es sonstige amtliche Kontrollen gemäß § 2 Z 24 
betrifft, der Bundesminister für Gesundheit, 

 

 5. des § 38 Abs. 1 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, 

 

 6. des § 38 Abs. 3 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und 

 

 7. der sonstigen Angelegenheiten der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 
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Artikel 11 
Änderung des Düngemittelgesetzes 1994 

 Trial Version Ausnahmen vom Geltungsbereich Ausnahmen vom Geltungsbereich 
§ 4. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf § 4. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf 

 1.  bis 3. …  1.  bis 3. … 
 4. Verbrennungsrückstände,  
 5. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 

die nachweislich zu wissenschaftlichen Forschungs- oder 
Versuchszwecken in den dafür erforderlichen Mengen abgegeben 
werden, 

 4. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die nachweislich zu wissenschaftlichen Forschungs- oder 
Versuchszwecken in den dafür erforderlichen Mengen abgegeben 
werden, 

 6. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die nachweislich für den Export bestimmt sind, ausgenommen EG-
Düngemittel für den Export in Staaten, die Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, 

 5. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die nachweislich für den Export bestimmt sind, ausgenommen EG-
Düngemittel für den Export in Staaten, die Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, 

 7. Rohstofflieferungen, die nachweislich zum Zwecke der gewerbsmäßigen 
Weiterverarbeitung abgegeben werden, 

 6. Rohstofflieferungen, die nachweislich zum Zwecke der gewerbsmäßigen 
Weiterverarbeitung abgegeben werden, 

 8. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die nach vorübergehender Ausfuhr (ausgenommen nach passiver 
Veredelung) oder im externen Versandverfahren gemäß Art. 226 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union 
(Zollkodex), ABl. Nr. L 269 vom 10.10.2013 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 90 in das 
Anwendungsgebiet zurückgebracht werden. 

 7. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die nach vorübergehender Ausfuhr (ausgenommen nach passiver 
Veredelung) oder im externen Versandverfahren gemäß Art. 226 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union 
(Zollkodex), ABl. Nr. L 269 vom 10.10.2013 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 90 in das 
Anwendungsgebiet zurückgebracht werden. 

 Trial Version     


 8. Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, 
die ausschließlich zur Verwendung in Aquarien bestimmt sind, 

Vollziehung Vollziehung 
§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich § 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des § 10, 

soweit diese Bestimmung seine Zuständigkeit betrifft, der Bundesminister für 
Finanzen und hinsichtlich 

 1. des § 20 Abs. 3 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz, 
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 2. des § 10 sowie des § 20, soweit diese Bestimmung seine Zuständigkeit 

betrifft, der Bundesminister für Finanzen und 
 

 3. aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

§ 24. (1) bis (6) … § 24. (1) bis (6) … 
 (7) § 4 Z 4 bis 8 und § 23 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, 

BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

Artikel 12 
Änderung des Futtermittelgesetzes 1999 

Allgemeine Anforderungen Allgemeine Anforderungen 
Gebühren Gebühren 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) Für die Gebühren der Behörde gilt § 6 Abs. 6 GESG. Sonstige Gebühren 

sind durch Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen kostendeckend festzusetzen. 

(2) Für die Gebühren der Behörde gilt § 6 Abs. 6 GESG. Sonstige Gebühren 
sind durch Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft kostendeckend festzusetzen. 

§ 24. (1) bis (3) … § 24. (1) bis (3) … 
(4) …. (4) … 
(4) § 16 Abs. 4 und § 21 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 189/2013 sowie die Aufhebung des § 17 Abs. 11 treten am 1. Jänner 2014 in 
Kraft 

(5) § 16 Abs. 4 und § 21 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 189/2013 sowie die Aufhebung des § 17 Abs. 11 treten am 1. Jänner 2014 in 
Kraft 

 (6) § 19 Abs. 2 zweiter Satz und § 25 Z 2 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. 

Vollzugsklausel Vollzugsklausel 
§ 25. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut, und zwar 
hinsichtlich 

§ 25. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut, und zwar 
hinsichtlich 

 1. …  1. … 
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 2. § 11, § 17 Abs. 4 sowie § 19 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen, 
 2. § 11 und § 17 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen, 
 3. …  3. … 

Artikel 13 
Änderung des BFW-Gesetzes 

Errichtung des Wirtschaftsrates Errichtung des Wirtschaftsrates 
§ 18. (1) bis (7) … § 18. (1) bis (7) … 
(8) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 haben 

Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
festzulegen ist. 

(8) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 haben 
Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft festzulegen ist. 

Zuständigkeit der Aufsicht Zuständigkeit der Aufsicht 
§ 20. (1) bis (4) … § 20. (1) bis (4) … 
 Trial Version (5) Vor der Genehmigung der Geschäftsordnung des Wirtschaftsrates, der        

        



 

Vollzugsklausel Vollzugsklausel 
§ 26. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit die Abs. 2 

bis 3 nicht anderes bestimmen, der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft betraut, und zwar hinsichtlich 

§ 26. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit die 
Absätze 2 und 3 nicht anderes bestimmen, der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

 1. des gemäß § 3 Abs. 6 festzusetzenden Tarifes und des gemäß § 13 Abs. 5 
zu erstellenden Jahresfinanzplanes, 

 

 2. der §§ 8 Abs. 2 und 6, 18 Abs. 8, 20 Abs. 4 Z 3 und Z 6 sowie 20 Abs. 5  
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.  

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 27. § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2013 

tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 
§ 27. (1) § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 189/2013 tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 
 (2) § 18 Abs. 8 und § 26 Abs. 1 in der Fassung des 
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Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 Abs. 5 außer Kraft. 

Artikel 14 
Änderung des Rebenverkehrsgesetzes 1996 

Gebühren Gebühren 
§ 18. (1) Für die Tätigkeit der Behörde ist eine Gebühr nach Maßgabe eines 

Tarifs zu entrichten, den der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen kostendeckend festzusetzen hat. In dieser Verordnung ist jener 
Gebührenanteil festzulegen, der bei der Behörde verbleibt, welche diese Tätigkeit 
durchgeführt hat. 

§ 18. (1) Für die Tätigkeit der Behörde ist eine Gebühr nach Maßgabe eines 
Tarifs zu entrichten, den der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft kostendeckend festzusetzen hat. In dieser 
Verordnung ist jener Gebührenanteil festzulegen, der bei der Behörde verbleibt, 
welche diese Tätigkeit durchgeführt hat. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Beitrag zur Förderung der Pflanzengesundheit von Reben Beitrag zur Förderung der Pflanzengesundheit von Reben 

§ 18a. (1) … § 18a. (1) … 
(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung die Höhe des Beitrages unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Pflanzengesundheit sowie die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Beitragsschuldner sowie sonstige Grundsätze betreffend 
die Beitragseinhebung und Beitragsverwaltung, insbesondere dem Grundsatz der 
Kostendeckung, festzulegen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat durch Verordnung die Höhe des Beitrages unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Pflanzengesundheit sowie die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitragsschuldner sowie sonstige 
Grundsätze betreffend die Beitragseinhebung und Beitragsverwaltung, 
insbesondere dem Grundsatz der Kostendeckung, festzulegen. 

(3) bis (8) …  Trial Version (3) bis (8) …
(9) Gegen Bescheide der beitragseinhebenden Behörde ist eine Berufung an 

die beitragsverwaltende Behörde zulässig. 
 

 Trial Version (10) … (10) … 
§ 22. (1) bis (3) … § 22. (1) bis (3) … 

 (4) § 18 Abs. 1 und § 18a Abs. 2 in der Fassung des 
Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt § 18a Abs. 9 außer Kraft. 
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Artikel 15 
Änderung des Produktenbörsegesetzes 

Börsehandel Börsehandel 
§ 6. (1) Der Handel an der Produktenbörse erfolgt direkt zwischen den 

Börsebesuchern oder durch Vermittlung von Sensalen oder hiezu von der 
Börsekammer berechtigten Personen. Soweit Sensale als Vermittler tätig werden, 
sind die Bestimmungen des Börsesensale-Gesetzes, BGBl. Nr. 3/1949, 
anzuwenden. 

§ 6. (1) Der Handel an der Produktenbörse erfolgt direkt zwischen den 
Börsebesuchern oder durch Vermittlung von Börsesensalen oder hiezu von der 
Börsekammer berechtigten Personen. 

(2) Der Börsehandel hat nach ausgewogenen und nach dem Prinzip der 
Gleichbehandlung aller Markteilnehmer entsprechenden Regeln abzulaufen. Es 
dürfen keine Geschäfte geschlossenen werden, die nur dem Schein oder der 
Benachteiligung Dritter dienen. 

(2) Der Börsehandel hat nach ausgewogenen und nach dem Prinzip der 
Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer entsprechenden Regeln abzulaufen. Es 
dürfen keine Geschäfte geschlossenen werden, die nur dem Schein oder der 
Benachteiligung Dritter dienen. 

 (3) Die Börsesensale vermitteln für Auftraggeber Käufe und Verkäufe über 
die dem Börsehandel unterliegenden Geschäfte, einschließlich deren 
Hilfsgeschäfte, wie Versicherungs-, Fracht-, Speditions- und Leihgeschäfte. Für 
die vermittelten Geschäfte steht den Börsesensalen eine Maklergebühr zu. Sie 
sind überdies zu branchenüblicher Gutachtertätigkeit berechtigt. 

 (4) Ist es zur Abwendung eines Schadens erforderlich, kann der Börsesensal 
unverzüglich Maßnahmen zur außergerichtlichen Verwertung von Waren setzen. 
Zu diesem Zweck ist er auch befugt, öffentliche Versteigerungen von 
Verkehrsgegenständen abzuhalten, die in seine Vermittlungstätigkeit fallen. 

 (5) Die Tätigkeit der Börsesensale wird durch den Börsekommissär 
überwacht. Die näheren Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der 
Börsesensale und die Ausübung ihrer Tätigkeit sind durch Regulativ der 
Börsekammer zu erlassen. 

§ 13. (1) und (2) … § 13. (1) und (2) … 
 (3) § 6 samt Überschrift in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, 

BGBl. I Nr. xxx/2017, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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Artikel 16 
Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten (Bundesämtergesetz) 

Bundesämter für Landwirtschaft Bundesämter 
§ 1. Bundesämter für Landwirtschaft im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: § 1. Bundesämter im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
 1. die höhere Bundeslehranstalt und das Bundesamt für Wein- und 

Obstbau (§ 13) und 
 1. die höhere Bundeslehranstalt und das Bundesamt für Wein- und 

Obstbau (§ 13), 
 2. das Bundesamt für Weinbau (§ 14).  2. das Bundesamt für Weinbau (§ 14) und 

  3. das Bundesamt für Wasserwirtschaft (§ 14a). 
Landwirtschaftliche Bundesanstalten Landwirtschaftliche Bundesanstalten 

§ 2. (1) Landwirtschaftliche Bundesanstalten im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind: 

§ 2. (1) Landwirtschaftliche Bundesanstalten im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau 

Schönbrunn (§ 21). 
 6. die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau und 

Österreichische Bundesgärten (§ 21). 
(2) … (2) … 
(3) Die Bundesämter für Landwirtschaft sind darüber hinaus, sofern ihnen 

durch andere Gesetze hoheitliche Aufgaben zugewiesen werden, Behörden. 
(3) Die Bundesämter sind darüber hinaus, sofern ihnen durch andere Gesetze 

hoheitliche Aufgaben zugewiesen werden, Behörden. 
Rechtsstellung der Bundesämter für Landwirtschaft und der 

landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
Rechtsstellung der Bundesämter für Landwirtschaft und der 

landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
§ 3. (1) Die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen 

Bundesanstalten unterstehen dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

§ 3. (1) Die Bundesämter und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
unterstehen dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft. 

(2) Die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten erbringen ihre Leistungen an Dritte, sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, für den Bund als Träger von Privatrechten. 

(2) Die Bundesämter und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
erbringen ihre Leistungen an Dritte, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, 
für den Bund als Träger von Privatrechten. 
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(3) Die Bundesämter für Landwirtschaft sind darüber hinaus, sofern ihnen 

durch andere Gesetze hoheitliche Aufgaben zugewiesen werden, Behörden. 
(3) Die Bundesämter sind darüber hinaus, sofern ihnen durch andere Gesetze 

hoheitliche Aufgaben zugewiesen werden, Behörden. 
Aufgaben der Bundesämter für Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen 

Bundesanstalten 
Aufgaben der Bundesämter und der landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

§ 4. (1) Die Aufgaben im fachlichen Wirkungsbereich der Bundesämter für 
Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bundesanstalten werden im II. und 
III. Teil umschrieben. Die allgemeinen Aufgaben sind insbesondere folgende: 

§ 4. (1) Die Aufgaben im fachlichen Wirkungsbereich der Bundesämter und 
der landwirtschaftlichen Bundesanstalten werden im II. und III. Teil umschrieben. 
Die allgemeinen Aufgaben sind insbesondere folgende: 

 1. bis 6 …  1. bis 6 … 
(2) Zeugnisse der Bundesämter für Landwirtschaft und der 

landwirtschaftlichen Bundesanstalten im Rahmen ihres Wirkungsbereiches sind 
öffentliche Urkunden. Kursteilnehmern ist eine Bestätigung über die Art des 
besuchten Kurses und über einen allfälligen Kurserfolg auszustellen. 

(2) Zeugnisse der Bundesämter und der landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten im Rahmen ihres Wirkungsbereiches sind öffentliche Urkunden. 
Kursteilnehmern ist eine Bestätigung über die Art des besuchten Kurses und über 
einen allfälligen Kurserfolg auszustellen. 

(3) Sofern es die Erfüllung der fachlichen Aufgaben für den 
Wirkungsbereich des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft zulässt, können die Bundesämter für Landwirtschaft und 
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten auch anderen Organen von 
Gebietskörperschaften sowie sonstigen juristischen und natürlichen Personen im 
Rahmen ihres Aufgabenbereiches Leistungen unter Bedachtnahme auf § 11 
erbringen. Leistungen für Gebietskörperschaften und sonstige Leistungen, die im 
öffentlichen Interesse gelegen sind, sind vorrangig zu behandeln. 

(3) Sofern es die Erfüllung der fachlichen Aufgaben für den 
Wirkungsbereich des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft zulässt, können die Bundesämter und die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten auch anderen Organen von 
Gebietskörperschaften sowie sonstigen juristischen und natürlichen Personen im 
Rahmen ihres Aufgabenbereiches Leistungen unter Bedachtnahme auf § 11 
erbringen. Leistungen für Gebietskörperschaften und sonstige Leistungen, die im 
öffentlichen Interesse gelegen sind, sind vorrangig zu behandeln. 

Organisation der Bundesämter für Landwirtschaft und der 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

Organisation der Bundesämter und der landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten 

§ 5. (1) Die Bundesämter für Landwirtschaft gliedern sich in die Direktion, 
die Institute und in die erforderliche Anzahl von Abteilungen, die in Referate 
untergliedert werden können, wenn die selbständige Bearbeitung von 
Teilgebieten eines Fachgebietes zweckmäßig ist. 

§ 5. (1) Die Bundesämter gliedern sich in die Direktion, die Institute, 
gegebenenfalls mit Kompetenzbereichen, und in die erforderliche Anzahl von 
Abteilungen, die in Referate untergliedert werden können, wenn die selbständige 
Bearbeitung von Teilgebieten eines Fachgebietes zweckmäßig ist. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) …. 
(5) Sofern es zur Erfüllung der Aufgaben eines Bundesamtes für 

Landwirtschaft oder einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt erforderlich ist, 
können Versuchsstationen, Versuchsbetriebe und sonstige Einrichtungen 
geschaffen werden. 

(5) Sofern es zur Erfüllung der Aufgaben eines Bundesamtes oder einer 
landwirtschaftlichen Bundesanstalt erforderlich ist, können Versuchsstationen, 
Versuchsbetriebe und sonstige Einrichtungen geschaffen werden. 

 Trial Version (6) Organisationseinheiten können sich auch außerhalb des Sitzes eines        
     

(6) Organisationseinheiten können sich auch außerhalb des Sitzes eines 
Bundesamtes oder einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt befinden. 
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befinden. 

 Trial Version (7) Die Bundesämter      
     


(7) Die Bundesämter und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten sind mit 
wissenschaftlichem, technischem, Verwaltungs- und Hilfspersonal auszustatten. 

(8) Die wissenschaftliche und administrative Leitung eines Bundesamtes für 
Landwirtschaft obliegt dessen Direktor. Die wissenschaftliche und administrative 
Leitung einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt obliegt deren Leiter. Bei der 
Direktion der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Raumberg-Gumpenstein und der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie Francisco Josephinum 
in Wieselburg ist zur Unterstützung des Leiters ein Leiter für Forschung und 
Innovation einzusetzen. 

(8) Die wissenschaftliche und administrative Leitung eines Bundesamtes 
obliegt dessen Direktor. Die wissenschaftliche und administrative Leitung einer 
landwirtschaftlichen Bundesanstalt obliegt deren Leiter. Bei der Direktion der 
Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-
Gumpenstein und der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie Francisco Josephinum 
in Wieselburg ist zur Unterstützung des Leiters ein Leiter für Forschung und 
Innovation einzusetzen. 

(9) Für die Bestellung der Direktoren der Bundesämter für Landwirtschaft 
und der Leiter der landwirtschaftlichen Bundesanstalten gilt das 
Ausschreibungsgesetz, BGBl. Nr. 85/1989, in der jeweils geltenden Fassung. 
Deren ständige Stellvertreter, die Leiter der Institute der Bundesämter für 
Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bundesanstalten und die Leiter für 
Forschung und Innovation sind vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu bestellen. Die Leiter der 
Abteilungen und Referate werden vom Direktor eines Bundesamtes für 
Landwirtschaft oder vom Leiter einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt nach 
Genehmigung durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft bestellt. 

(9) Für die Bestellung der Direktoren der Bundesämter und der Leiter der 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten gilt das Ausschreibungsgesetz, BGBl. 
Nr. 85/1989, in der jeweils geltenden Fassung. Deren ständige Stellvertreter, die 
Leiter der Institute der Bundesämter und der landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten und die Leiter für Forschung und Innovation sind vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu 
bestellen. Die Leiter der Abteilungen und Referate werden vom Direktor eines 
Bundesamtes oder vom Leiter einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt nach 
Genehmigung durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft bestellt. 

(10) Zur Vertretung des Bundes gegenüber Dritten sind der Direktor, der 
Leiter, dessen Stellvertreter sowie die gemäß den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung ausdrücklich hiezu vom Direktor oder vom Leiter 
bevollmächtigten Bediensteten der Bundesämter für Landwirtschaft oder einer 
landwirtschaftlichen Bundesanstalt befugt. 

(10) Zur Vertretung des Bundes gegenüber Dritten sind der Direktor, der 
Leiter, dessen Stellvertreter sowie die gemäß den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung ausdrücklich hiezu vom Direktor oder vom Leiter 
bevollmächtigten Bediensteten der Bundesämter oder einer landwirtschaftlichen 
Bundesanstalt befugt. 

Geschäfts- und Personaleinteilung Geschäfts- und Personaleinteilung 
§ 6. (1) … § 6. (1) … 
(2) Die Geschäfts- und Personaleinteilung wird vom Direktor eines 

Bundesamtes für Landwirtschaft oder vom Leiter einer landwirtschaftlichen 
Bundesanstalt erlassen. Die Zahl der Institute und Abteilungen und ihre 
Wirkungsbereiche legt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

(2) Die Geschäfts- und Personaleinteilung wird vom Direktor eines 
Bundesamtes oder vom Leiter einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt erlassen. 
Die Zahl der Institute und Abteilungen und ihre Wirkungsbereiche legt der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
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Umwelt und Wasserwirtschaft fest. fest. 

Geschäftsordnung Geschäftsordnung 
§ 7. (1) Die Geschäftsordnung hat insbesondere die Grundsätze für die 

Leitung der Bundesämter für Landwirtschaft oder der landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten und der einzelnen Organisationseinheiten, die Vertretung 
einschließlich der Zeichnungsberechtigung, die Erstellung und Genehmigung von 
Arbeitsprogrammen und die Vorlage von Tätigkeitsberichten, die Dienst- und 
Fachaufsicht sowie die Art der Besorgung bestimmter Aufgaben zu regeln. 

§ 7. (1) Die Geschäftsordnung hat insbesondere die Grundsätze für die 
Leitung der Bundesämter oder der landwirtschaftlichen Bundesanstalten und der 
einzelnen Organisationseinheiten, die Vertretung einschließlich der 
Zeichnungsberechtigung, die Erstellung und Genehmigung von 
Arbeitsprogrammen und die Vorlage von Tätigkeitsberichten, die Dienst- und 
Fachaufsicht sowie die Art der Besorgung bestimmter Aufgaben zu regeln. 

(2) Die Geschäftsordnung ist vom Direktor eines Bundesamtes für 
Landwirtschaft oder vom Leiter einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt zu 
erlassen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist vom Direktor eines Bundesamtes oder vom 
Leiter einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt zu erlassen. 

Zusammenführung von Dienststellen Zusammenführung von Dienststellen 
§ 8. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung ganz oder teilweise die Auflösung oder Zusammenlegung von 
Bundesämtern für Landwirtschaft oder landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
anordnen, wenn dies aus Gründen der Effizienzsteigerung, Erhöhung der 
Flexibilität oder Erzielung von Einsparungen geboten ist. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Erfüllung einer Aufgabe durch den Bund nicht mehr im 
öffentlichen Interesse liegt oder die Zusammenführung zweier oder mehrerer 
Dienststellen zu einer einzigen eine bessere und wirtschaftlichere 
Aufgabenerfüllung ermöglicht. In dieser Verordnung sind auch der Sitz und der 
Name einer zusammengelegten Organisationseinheit festzulegen. 

§ 8. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung ganz oder teilweise die Auflösung oder 
Zusammenlegung von Bundesämtern oder landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
anordnen, wenn dies aus Gründen der Effizienzsteigerung, Erhöhung der 
Flexibilität oder Erzielung von Einsparungen geboten ist. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Erfüllung einer Aufgabe durch den Bund nicht mehr im 
öffentlichen Interesse liegt oder die Zusammenführung zweier oder mehrerer 
Dienststellen zu einer einzigen eine bessere und wirtschaftlichere 
Aufgabenerfüllung ermöglicht. In dieser Verordnung sind auch der Sitz und der 
Name einer zusammengelegten Organisationseinheit festzulegen. 

Forschungs- und Ausbildungstätigkeit der Bundesämter für Landwirtschaft 
und der landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

Forschungs- und Ausbildungstätigkeit der Bundesämter und der 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten 

§ 9. (1) Bei der Auswahl der Aufgabenstellung im Bereich Forschung, 
Entwicklung und Ausbildung haben die Bundesämter für Landwirtschaft und die 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten auf die Erfordernisse der Landwirtschaft, 
der Wasserwirtschaft, des Schutzes vor Naturgefahren, der Entwicklung des 
ländlichen Raumes, des Naturschutzes, der Nachhaltigkeit und des 
Ernährungswesens besonders Bedacht zu nehmen. 

 Trial Version §        
      
     
       
      


(2) Die Forschungsaktivitäten der Bundesämter für Landwirtschaft und der 
landwirtschaftlichen Bundesanstalten sind vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu koordinieren. Die Bundesämter 

(2) Die Forschungsaktivitäten der Bundesämter und der landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten sind vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zu koordinieren. Die Bundesämter und die 
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für Landwirtschaft  Trial Version und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten haben jährlich     
einen Bericht über ihre Forschungstätigkeiten an den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu erstatten. 

landwirtschaftlichen Bundesanstalten haben jährlich einen Bericht über ihre 
Forschungstätigkeiten an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zu erstatten. 

Veröffentlichung der Forschungsergenisse Veröffentlichung der Forschungsergenisse 
§ 10. (1) Das Recht, die Forschungsergebnisse von Sachbearbeitern eines 

Bundesamtes für Landwirtschaft oder einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt 
erstmalig zu veröffentlichen, steht ausschließlich dem Bund zu. In der 
Veröffentlichung ist der Sachbearbeiter als Verfasser derselben zu bezeichnen. 

§ 10. (1) Das Recht, die Forschungsergebnisse von Sachbearbeitern eines 
Bundesamtes oder einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt erstmalig zu 
veröffentlichen, steht ausschließlich dem Bund zu. In der Veröffentlichung ist der 
Sachbearbeiter als Verfasser derselben zu bezeichnen. 

(2) Der Sachbearbeiter darf jedoch, wenn eine Veröffentlichung durch den 
Bund nicht beabsichtigt ist, das Ergebnis seiner Arbeiten mit Zustimmung des 
Bundes selbst veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung ist darauf hinzuweisen, 
dass die den Ergebnissen zugrunde liegenden Arbeiten an dem Bundesamt für 
Landwirtschaft oder an der landwirtschaftlichen Bundesanstalt geleistet wurden. 
Der Sachbearbeiter hat je ein Exemplar der Veröffentlichung dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und 
dem Bundesamt für Landwirtschaft oder der landwirtschaftlichen Bundesanstalt 
unentgeltlich zu überlassen. 

(2) Der Sachbearbeiter darf jedoch, wenn eine Veröffentlichung durch den 
Bund nicht beabsichtigt ist, das Ergebnis seiner Arbeiten mit Zustimmung des 
Bundes selbst veröffentlichen. Bei der Veröffentlichung ist darauf hinzuweisen, 
dass die den Ergebnissen zugrunde liegenden Arbeiten an dem Bundesamt oder 
an der landwirtschaftlichen Bundesanstalt geleistet wurden. Der Sachbearbeiter 
hat je ein Exemplar der Veröffentlichung dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und dem Bundesamt oder der 
landwirtschaftlichen Bundesanstalt unentgeltlich zu überlassen. 

 Trial Version Tarife Tarife 
§ 11. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft hat die Höhe der Entgelte für Leistungen, die ein Bundesamt für 
Landwirtschaft oder eine landwirtschaftliche Bundesanstalt an Dritte für den 
Bund als Träger von Privatrechten erbringt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen in einem Tarif nach Maßgabe der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen festzusetzen. Bei der Festsetzung dieser 
Entgelte ist auf den Aufwand, der durch die Leistung des Bundesamtes für 
Landwirtschaft oder der landwirtschaftlichen Bundesanstalt entsteht, Bedacht zu 
nehmen. Die Entgelte sind Einnahmen des Bundes. 

 Trial Version §        
         

       
        
    
      


(2) Im Tarif kann vorgesehen werden, dass das Entgelt ermäßigt oder zur 
Gänze nachgesehen werden kann, wenn die Leistung eines Bundesamtes für 
Landwirtschaft oder einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt unter 
Bedachtnahme auf die Eigenart dieser Leistung und der damit verbundenen 
Aufgabenerfüllung des leistenden Bundesorgans überwiegend im öffentlichen 
Interesse liegt. 

(2) Im Tarif kann vorgesehen werden, dass das Entgelt ermäßigt oder zur 
Gänze nachgesehen werden kann, wenn die Leistung eines Bundesamtes oder 
einer landwirtschaftlichen Bundesanstalt unter Bedachtnahme auf die Eigenart 
dieser Leistung und der damit verbundenen Aufgabenerfüllung des leistenden 
Bundesorgans überwiegend im öffentlichen Interesse liegt. 

(3) … (3) … 
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II. Teil II. Teil 

Aufgaben der Bundesämter für Landwirtschaft Aufgaben der Bundesämter 
Wirkungsbereich und Sitz der Bundesämter für Landwirtschaft Wirkungsbereich und Sitz der Bundesämter 

§ 12. Der Wirkungsbereich der Bundesämter für Landwirtschaft umfasst 
hoheitliche Aufgaben und Aufgaben des landwirtschaftlichen Forschungs-, 
Versuchs- und Prüfungswesens. Die hoheitlichen Aufgaben und die örtliche 
Zuständigkeit zu deren Erfüllung werden durch andere Bundesgesetze festgelegt. 

§ 12. Der Wirkungsbereich der Bundesämter umfasst hoheitliche Aufgaben 
und Aufgaben des landwirtschaftlichen Forschungs-, Versuchs- und 
Prüfungswesens. Die hoheitlichen Aufgaben und die örtliche Zuständigkeit zu 
deren Erfüllung werden durch andere Bundesgesetze festgelegt. 

 Bundesamt für Wasserwirtschaft 
 § 14a. (1) Der Sitz des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ist Scharfling 

(Gemeinde St. Lorenz). 
 (2) Der Kompetenzbereich Gewässerökologie, Fischereibiologie und 

Seenkunde umfasst insbesondere Beiträge zur Erstellung und Umsetzung des 
Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes für fließende und stehende 
Gewässer in Zusammenhang mit Gewässerbewertung und Maßnahmenplanung 
mit Schwerpunkt Fischökologie, Beiträge zur limnologischen 
Langzeitentwicklung stehender Gewässer, Aufgaben als Kompetenzzentrum 
Aquakultur, fischereiliche Strukturplanung, Konzepte zur nachhaltig 
gewässerverträglichen Fischproduktion, Beratung in Angelegenheiten der 
Aquakultur, Maßnahmen zur Erhaltung autochthoner gewässertypspezifischer 
Fischbestände. 

 (3) Der Kompetenzbereich Wasserbau und hydrometrische Prüfung umfasst 
insbesondere die Bereiche Hochwasserschutz, Feststoffhaushalt und 
Gewässermorphologie an Hand physikalischer und mathematischer Modellierung 
sowie Grundlagenbeiträge für die Erhebung des Wasserkreislaufs und 
Feststofftransports an Fließgewässern. 

 (4) Der Kompetenzbereich Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt umfasst 
insbesondere Konzepte zur Sanierung, Erhaltung und Erneuerung von 
Wasserreserven (Grundwasser) und Strategien für einen grund- und oberflächen 
wasserrelevanten Bodenschutz (Erosion, Filterfunktion) und Beiträge zur 
Erstellung und Umsetzung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes. 

 (5) Zum Wirkungsbereich gehören insbesondere: 
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  1. die fachliche Beratung des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in wasserwirtschaftlichen, 
fischereiwirtschaftlichen und fischökologischen Grundsatzfragen, 

  2. die Amtssachverständigentätigkeit im Sinne des § 52 Abs. 1 AVG, 
  3. Grundlagenerhebungen und Mitarbeit auf Grund zwischenstaatlicher 

bilateraler und multilateraler Vertragsverpflichtungen, 
  4. die Entwicklung, Prüfung und Verbesserung von Methoden, 

Verfahren, Untersuchungseinrichtungen, Geräten und Materialien, 
  5. die angewandte Forschung, 
  6. die Erstellung von Prüfberichten und Gutachten, die Ausstellung von 

Zeugnissen, 
  7. die Funktion als Prüf- und Überwachungsstelle im Sinne des 

Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992, 
  8. die Mitwirkung an der Erfüllung der durch Europäischen Richtlinien 

und durch andere internationale Vereinbarungen begründeten Berichtspflichten 
betreffend wasserwirtschaftliche Themen, 

  9. die Ermittlung, Erarbeitung, Sammlung und Dokumentation von 
Erkenntnissen und Daten, 

  10. die Einrichtung und Führung von Fachbibliotheken, 
  11. die Informationstätigkeit, insbesondere die Schaffung von 

Informationsmitteln, Fachstatistik und die Veröffentlichung von 
Arbeitsergebnissen, anderen Beiträgen und Bildmaterial, 

  12. die Weitergabe von Kenntnissen, insbesondere im Rahmen der 
Fischereifacharbeiter- und Fischereimeisterausbildung von Kursen, Seminaren, 
sonstigen eigenen und fremden Veranstaltungen und der Beratung, 

  13. Mitarbeit in Fachbeiräten und ähnlichen Einrichtungen, 
  14. die Pflege von In- und Auslandskontakten zur fachlichen 

Zusammenarbeit und durch fachlichen Erfahrungs- und Schriftentausch, 
  15. die Unterbringung und Verpflegung von Personen im unmittelbaren 

Zusammenhang mit Aufgaben des Bundesamtes für Wasserwirtschaft. 
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Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau und 

Österreichische Bundesgärten 
§ 21. (1) und (2) … § 21. (1) und (2) … 
(3) Zum Wirkungsbereich gehören insbesondere: (3) Zum Wirkungsbereich gehören insbesondere: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. Entwicklung und Prüfung von bautechnischen Verfahren und Materialien 

im Garten- und Landschaftsbau. 
 6. Entwicklung und Prüfung von bautechnischen Verfahren und Materialien 

im Garten- und Landschaftsbau; 
  7. Gärtnerische Pflege und Betreuung der historischen Parks und Gärten 

(Hofgarten und Schlosspark Ambras in Innsbruck, Augarten, 
Belvederegarten, Schlosspark Schönbrunn, Burggarten und Volksgarten 
in Wien), insbesondere zu deren Bewahrung und Revitalisierung; 

  8. Pflege der historischen Pflanzensammlungen, insbesondere im Hinblick 
auf Artenschutz und Erhaltung bedrohter Pflanzenarten, in Sammlungen 
sowie Pflanzenschauhäusern und –gärten. 

In-Kraft-Treten, Aufhebung von Rechtsvorschriften und 
Übergangsbestimmungen 

In-Kraft-Treten, Aufhebung von Rechtsvorschriften und 
Übergangsbestimmungen 

§ 22. (1) bis (5) … § 22. (1) bis (5) … 
 (6) Der Titel, § 1 samt Überschrift, § 2 Abs. 1 Z 6, die §§ 3 bis 5 samt 

Überschriften, § 6 Abs. 2, §§ 7 und 8, § 9 samt Überschrift, § 10 Abs. 1 und 2, 
§ 11 Abs. 1 und 2, die Überschrift des II. Teiles, die §§ 12 und 14a samt 
Überschriften, die Überschrift des § 21, § 21 Abs. 3 Z 6 bis 8 sowie § 23 in der 
Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden Geschäfts- und Personaleinteilungen, Geschäftsordnungen und 
Tarife des Bundesamtes für Wasserwirtschaft gemäß den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirtschaft, BGBl. Nr. 516/1994, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2010, bleiben bis zur 
Neuerlassung infolge der Neuorganisation dieses Bundesamtes weiter in Geltung. 

 (7) Angelegenheiten der Personalvertretung nach dem Bundes- 
Personalvertretungsgesetz, sowie die durch das Arbeitsverfassungsgesetz 
vorgesehene Einrichtung eines Betriebsrates, werden durch das 
Deregulierungsgesetz 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017 nicht berührt. 
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Vollziehung Vollziehung 

§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut, hinsichtlich des 
§ 8 und des § 11 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
und des § 22 Abs. 5 mit dem Bundesminister für Justiz. 

§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

Artikel 17 
Änderung des Klima- und Energiefondsgesetzes 2007 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
§ 1 bis § 24 … 

 

§ 1 bis § 24 … 
§ 25 Inkrafttreten 

 

Organe des Fonds Organe des Fonds 
§ 5. Organe des Fonds sind 

 1. das Präsidium (§ 6), 
 2. der Expertenbeirat (§ 8) und 
 3. die Geschäftsführung (§ 10). 

§ 5. Organe des Fonds sind 
 1. das Präsidium (§ 6), 
 2. die Geschäftsführung (§ 10) und 
 3. sofern eingerichtet, der Expertenbeirat (§ 8). 

Aufgaben des Präsidiums Aufgaben des Präsidiums 
§ 7. (1) bis (3) … 
(4) Das Präsidium bestellt die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 

Expertenbeirates und kann diese abberufen. 

§ 7. (1) bis (3) … 
(4) Das Präsidium kann einen Expertenbeirat einrichten und dessen 

Mitglieder und Ersatzmitglieder bestellen und abberufen.. 
(5) bis (10) … (5) bis (10) … 

Expertenbeirat Expertenbeirat 
§ 8. (1) Der Expertenbeirat besteht aus vier Mitgliedern und vier 

Ersatzmitgliedern, die vom Präsidium bestellt werden. Die Bestellung erfolgt 
jeweils auf die Dauer von vier Jahren. 

§ 8. (1) Der Expertenbeirat besteht aus maximal vier Mitgliedern und gleich 
vielen Ersatzmitgliedern, die vom Präsidium bestellt werden. Die Bestellung 
erfolgt jeweils auf die Dauer von vier Jahren 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Der Expertenbeirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 

Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, ist dieser nicht anwesend, 
jene des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Der Expertenbeirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, ist dieser nicht 
anwesend, jene des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag 
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(5) … (5) … 

Geschäftsführung Geschäftsführung 
§ 10. (1) bis (3) …  § 10. (1) bis (3) …  
(4) Die Geschäftsführung hat das Präsidium hinsichtlich des Strategischen 

Planungsdokuments bzw. der Richtlinien zu beraten, bis spätestens drei Monate 
nach einem diesbezüglichen Auftrag durch das Präsidium das Strategische 
Planungsdokument bzw. die Richtlinien auszuarbeiten und diese dem 
Expertenbeirat zur Beratung sowie dem Präsidium zur Beschlussfassung 
vorzulegen 

(4) Die Geschäftsführung hat das Präsidium hinsichtlich des Strategischen 
Planungsdokuments bzw. der Richtlinien zu beraten, bis spätestens drei Monate 
nach einem diesbezüglichen Auftrag durch das Präsidium das Strategische 
Planungsdokument bzw. die Richtlinien auszuarbeiten und diese dem 
Expertenbeirat, sofern einer eingerichtet wurde, zur Beratung sowie dem 
Präsidium zur Beschlussfassung vorzulegen 

(5) bis (8) …. (5) bis (8) …. 
 § 25. Artikel x des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit Ablauf des 

Tages der Kundmachung in Kraft. 

Artikel 18 
Änderung des Spanische Hofreitschule-Gesetzes 

Befreiung von Abgaben. Befreiung von Abgaben. 
 Trial Version §


       

      
      
       
        
       

 
        

       
          
      
      

§ 1. Zur dauerhaften Erhaltung und traditionsgemäßen Zucht der Pferderasse 
“Lipizzaner”, zur Erhaltung der Tradition und der Hohen Schule der klassischen 
Reitkunst, zur traditionsgemäßen Nutzung der betreffenden Teile der Hofburg 
und des Bundesgestütes Piber und damit zur Wahrung des öffentlichen Interesses 
am dadurch repräsentierten österreichischen und internationalen Kulturgut wird 
eine Gesellschaft öffentlichen Rechts mit dem Firmenwortlaut „Spanische 
Hofreitschule – Lippizanergestüt Piber“ errichtet. Die Gesellschaft entsteht unter 
Ausschluss des § 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 6. März 1906 über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, mit 1. Jänner 2001. Auf diese 
Gesellschaft sind die Bestimmungen des genannten Gesetzes anzuwenden, soweit 
im Folgenden nicht anderes bestimmt ist. Die Gesellschaft ist unverzüglich von 
der Geschäftsführung zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden und vom 
Gericht in das Firmenbuch einzutragen. Die Gesellschaft hat das Recht, auch die 
Kurzbezeichnungen „Spanische Hofreitschule“ und „Lippizanergestüt Piber“ zu 
führen. Soweit in diesem Gesetz die in § 4 des Gesetzes vom 6. März 1906 über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, geforderten 
Angaben nicht enthalten sind, sind diese in die Erklärung über die Errichtung der 
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 Trial Version Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft aufzunehmen. Sofern der        
Zusammenhang mit dem Bundesgestüt Piber nicht gegeben ist, hat die 
Gesellschaft das Recht, die Kurzbezeichnung “Spanische Hofreitschule” zu 
führen. Die Gesellschaftsanteile haben zu 100  Trial Version Prozent im Eigentum des Bundes 
zu verbleiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich 
erscheinen, so auch zur Gründung von Tochtergesellschaften und zum Erwerb 
 Trial Version von Beteiligungen. 

Gesellschaft aufzunehmen. Sofern der Zusammenhang mit dem Bundesgestüt 
Piber nicht gegeben ist, hat die Gesellschaft  Trial Version das Recht, die Kurzbezeichnung   
„Spanische Hofreitschule” zu führen. Die Gesellschaftsanteile haben zu 
100 Prozent im Eigentum des Bundes zu verbleiben. Die Gesellschaft ist zu allen 
Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des 
Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, so auch zur Gründung 
von Tochtergesellschaften und zum Erwerb von Beteiligungen. 

Aufgaben Aufgaben 
 Trial Version §        


§ 2. (1) Die Gesellschaft hat folgende im öffentlichen Interesse gelegene 

Aufgaben: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. Führung der Spanischen Hofreitschule sowie des Bundesgestüts Piber;  3. Führung der Spanischen Hofreitschule, des Bundesgestüts Piber sowie – 

nach Maßgabe der Verfügbarkeit von Flächen – des Trainingszentrums 
Heldenberg; 

 4. bis 7. …  4. bis 7. … 
 Trial Version (2) Durch die Tätigkeit der Spanischen Hofreitschule und des        


       
         


(2) Durch die Tätigkeit der Spanischen Hofreitschule und des 
Bundesgestütes Piber („Spanische Hofreitschule – Lippizanergestüt Piber“) wird 
die ununterbrochene Tradition der Lipizzanerzucht und der Hohen Schule 
gewahrt. Das Bundesgestüt Piber ist die Zuchtorganisation, die das Zuchtbuch 
über den Ursprung der Rasse Lipizzaner führt. 

(3) … (3) … 
(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft hat unter Beachtung einer artgerechten Tierhaltung eine 
Verordnung über die Zucht und den Bestand der Rasse Lipizzaner zu erlassen, 
welche die Gesellschaft bei der Zuchtarbeit zu befolgen hat. Diese Verordnung 
hat insbesondere die Bestimmungen des Zuchtbuches über den Ursprung der 
Rasse Lipizzaner und Regelungen über die Zuchtplanung, das 
Anpaarungsprogramm, die Leistungsprüfungen und die entsprechenden 
Dokumentationen zu enthalten. 

 

Vermögensübertragung Vermögensübertragung 
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Die in Anlage 1 angeführten Liegenschaften gehen in das Eigentum der (2) Die in Anlage 1 angeführten Liegenschaften gehen in das Eigentum der 
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Gesellschaft über. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung weitere für den Betrieb der Gesellschaft 
erforderliche Liegenschaften des Bundes in das Eigentum der Gesellschaft 
übertragen. Die Eigentümerbezeichnung ist von den Gerichten von Amts wegen 
auf „Spanische Hofreitschule - Bundesgestüt Piber” zu berichtigen. 

Gesellschaft über. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung weitere für den Betrieb der Gesellschaft 
erforderliche Liegenschaften des Bundes in das Eigentum der Gesellschaft 
übertragen. Die Eigentümerbezeichnung ist von den Gerichten nach Inkrafttreten 
der Novelle Bundesgesetz BGBl. Trial Version  I Nr. x/2017 von Amts wegen auf „Spanische 
Hofreitschule – Lippizanergestüt Piber” zu berichtigen. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 14a. § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2006 tritt 
mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 

§ 14a. (1) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2006 tritt 
mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 

 (2) § 1, § 2 Abs. 1 Z 3, § 2 Abs. 2 sowie § 3 Abs. 2 letzter Satz in der 
Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. xxx/2017, treten mit 
1. Jänner 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 2 Abs. 4 außer Kraft. 

Artikel 19 
Aufhebung des Bundesgesetzes zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung 

 Trial Version Bundesgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und       


 

Artikel 20 
Aufhebung des Börsesensale-Gesetzes 

Bundesgesetz vom 13. Oktober 1948 über Börsesensale (Börsesensale-
Gesetz). 
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Artikel 21 
Aufhebung des Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirtschaft 

Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft  
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